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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Der Bundesrat soll klar festlegen, nach welchen Kriterien NGOs im In- und Ausland von
der Schweiz finanziert werden, und diesbezüglich wirksame Kontrollvorschriften
erlassen, so die Forderung einer Motion Matter (glp, GE). Ziel des Motionärs war es, dass
NGOs, die sich an Hassreden und insbesondere an Gewaltaufrufen gegen andere
Glaubensrichtungen beteiligen, nicht länger Schweizer Unterstützungsbeiträge
erhalten. Er verlangte zudem ausdrücklich, dass die geforderten Rechtsgrundlagen
auch eine Bestimmung zum Antisemitismus enthalten, die sich auf die Definition der
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) stützt. In der Begründung des
Vorstosses führte er an, dass «gewisse von der Schweiz unterstützte NGOs in
Verbindung mit der Volksfront zur Befreiung Palästinas» stünden, die auf der EU-Liste
der an Terrorhandlungen beteiligten Vereinigungen und Körperschaften figuriere und
deren Tätigkeiten unter der Definition der IHRA als antisemitisch eingestuft würden.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da er die bestehenden
Regelungen für die Kooperation mit NGOs als ausreichend ansah. Er verwies in seiner
Stellungnahme insbesondere auf den Bericht über die Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen in Partnerländern der internationalen Zusammenarbeit,
den er Anfang 2020 in Erfüllung einer Motion Imark (svp, SO; Mo. 16.3289) sowie eines
Postulats Bigler (fdp, ZH; Po. 18.3820) veröffentlicht hatte. Mit der Frage der
Verwendung der Antisemitismus-Definition der IHRA beschäftige er sich ausserdem im
Zuge der Beantwortung eines Postulats Rechsteiner (sp, SG; Po. 19.3942). «Il faut faire
plus, faire mieux», appellierte der Motionär in der Frühjahrssession 2022 an das
Nationalratsplenum und erreichte damit eine knappe Mehrheit: Die Volkskammer nahm
die Motion mit 92 zu 84 Stimmen bei 9 Enthaltungen an. 1

MOTION
DATUM: 10.03.2022
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Wahl

Am Mittwoch 7. Dezember schritt die Vereinigte Bundesversammlung schliesslich zur
Ersatzwahl. Entsprechend dem Protokoll wurden zuerst die beiden zurücktretenden
Bundesratsmitglieder durch den Nationalratspräsidenten Martin Candinas (mitte, GR)
verabschiedet. Als «Chrampfer» würdigte Candinas den zurücktretenden SVP-
Bundesrat Ueli Maurer. Er sei «das Gewissen der Finanzpolitik» gewesen und habe
immer wieder vor Mehrausgaben gewarnt. Im Parlament würden seine Freundlichkeit,
sein «verschmitzter Humor» und seine Vorlieben für Metaphern fehlen, so Candinas.
Simonetta Sommaruga habe nicht nur «die Prinzipien der Kollegialität und der
Konkordanz verkörpert», sondern auch stets das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt
gestellt, lobte Nationalratspräsident Candinas die scheidende Magistratin.
Insbesondere während ihres Präsidialjahres während der Covid-19-Krise habe sie die
bemerkenswerte Fähigkeit gezeigt, auch «[i]m Moment der Unsicherheit Brücken zu
bauen». 
Ueli Maurer hob in seiner Abschiedsrede die Bedeutung von Freiheit hervor, die es zu
verteidigen gelte, wozu auch ein gesunder Finanzhaushalt beitrage. Er sei stolz auf
seinen Ruf als «Sparonkel», freue sich jetzt aber auf die Zeit danach. Simonetta
Sommaruga ihrerseits betonte, wie wichtig es sei, dass dass man trotz
unterschiedlicher Auffassungen aufeinander zugehe. Es sei ihr eine Freude und eine
Ehre gewesen, Bundesrätin zu sein: «Ich habe es gerne gemacht», wiederholte sie noch
einmal den Satz, den sie bereits bei ihrer Rücktrittsankündigung gesagt hatte. Die
scheidende Magistratin und der scheidende Magistrat wurden unter grossem Beifall
und stehenden Ovationen verabschiedet.

Nachdem Martin Candinas die Fraktionsempfehlungen für die Ersatzwahl von Ueli
Maurer verlesen hatte – mit Ausnahme der grünen Fraktion, die keinen Kandidaten
empfahl, schlugen alle anderen Fraktionen sowohl Albert Rösti (svp, BE) als auch Hans-
Ueli Vogt (svp, ZH) vor – und Fraktionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) das Parlament
gebeten hatte, jemanden vom SVP-Ticket zu wählen, schritt die Vereinigte

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 07.12.2022
MARC BÜHLMANN
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Bundesversammlung zur ersten «Wahl eines neuen Mitglieds in den Bundesrat». Die
Nachfolge von Ueli Maurer war sehr rasch geregelt: Bereits im ersten Wahlgang
übersprang der Favorit Albert Rösti das absolute Mehr. Mit 131 von 243 gültigen
Stimmen liess er Hans-Ueli Vogt, der 98 Stimmen erhielt, recht deutlich hinter sich. 14
Stimmen entfielen auf Verschiedene. 
In seiner kurzen Rede, in welcher der neu gekürte Bundesrat «mit grosser Freude und
grossem Tatendrang» die Wahl annahm, betonte Albert Rösti, dass er seine
Lebenserfahrung einbringen und seine Überzeugungen im Bundestat vertreten werde;
er wolle aktiv und konstruktiv an Lösungen arbeiten, die Bestehendes bewahren, aber
wo nötig auch behutsam Anpassungen verlangen. 

Die Ersatzwahl von Simonetta Sommaruga dauerte dann etwas länger. Auch hier gab
der Nationalratspräsident die Empfehlungen der Fraktionen bekannt – ausser der GLP-
Fraktion, die nur Eva Herzog (sp, BS) empfahl, schlugen alle anderen Fraktionen beide
Kandidatinnen zur Wahl vor – und auch hier ergriff lediglich der Fraktionspräsident der
SP das Wort. Roger Nordmann (sp, VD) dankte noch einmal den beiden scheidenden
Bundesratsmitgliedern. Gemäss den seit einigen Jahren eingespielten Gepflogenheiten
präsentiere auch die SP-Fraktion ein Zweierticket zur Auswahl, betonte er. Im ersten
Wahlgang erhielten freilich nicht bloss die beiden offiziellen Kandidatinnen Stimmen:
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) kam auf 96 von 243 gültigen Stimmen, Eva Herzog
auf 83 Stimmen, gefolgt von Daniel Jositsch (sp, ZH), dem 58 Mitglieder der
Bundesversammlung ihre Stimme gaben. 6 Stimmen entfielen auf Diverse. Das absolute
Mehr von 123 wurde damit von niemandem erreicht. 
Im Vorfeld des zweiten Wahlgangs ergriff noch einmal der Fraktionspräsident der SP das
Wort. Er bitte die Bundesversammlung, eine der beiden vorgeschlagenen Frauen zu
wählen. Die Zusammensetzung des Bundesrats mit fünf Männern und zwei Frauen sei
nicht nur unausgewogen, sondern würde auch völlig aus der Zeit fallen. Er erinnere
daran, dass bis heute – inklusive Albert Rösti, dem er gratuliere – 111 Männer, aber
lediglich neun Frauen in der Landesregierung gesessen seien. Es sei Zeit für die zehnte.
Nicht ans Rednerpult schritt hingegen Daniel Jositsch, obwohl viele Beobachterinnen
und Beobachter erwartet hätten, dass er eine Verzichtserklärung abgeben würde. In der
Folge erhielt er auch im zweiten Wahlgang 28 Stimmen, weshalb erneut weder Elisabeth
Baume-Schneider (112 Stimmen) noch Eva Herzog (105 Stimmen) das absolute Mehr
überspringen konnten. 
Es brauchte entsprechend einen dritten Wahlgang, bei dem sich aber zur grossen
Überraschung der meisten Kommentatorinnen und Kommentatoren die Reihenfolge
der Kandidatinnen nicht mehr veränderte: Mit 123 Stimmen – genau so viele waren für
das absolute Mehr nötig – wurde Elisabeth Baume-Schneider zur neuen Bundesrätin
gewählt. Eva Herzog hatte 116 Stimmen erhalten, erneut entfielen 6 Stimmen auf Daniel
Jositsch. 
Es sorgte für Heiterkeit, dass die neu gekürte Bundesrätin bereits am Rednerpult stand,
bevor sie der Nationalratspräsident dorthin gebeten hatte. Auch Elisabeth Baume-
Schneider nahm die Wahl an. Sie gratuliere – das sei ganz seltsam, das auszusprechen –
ihrem zukünftigen Kollegen Albert Rösti. Sie wolle getreu dem Satz in der
Bundesverfassung, dass sich die Stärke des Volkes am Wohl der Schwachen messe, ihre
Werte in den Dienst der Gesellschaft stellen. Sie sei sicher charmant, wie dies viele
Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld der Wahlen in den Medien immer wieder betont
hätten, sie sei aber auch ehrlich und sie könne sehr ernsthaft arbeiten, worauf sie sich
freue. In der Folge legte Albert Rösti den Eid und Elisabeth Baume-Schneider das
Gelübde ab, woraufhin sie mit stehenden Ovationen bedacht wurden. Vor dem
Bundeshaus feierten rund 200 Jurassierinnen und Jurassier den Überraschungssieg
«ihrer» ersten Bundesrätin.

Die Medien sprachen praktisch unisono von einer Überraschung. Während die Presse in
der Romandie den Sieg ihrer neuen Bundesrätin feierte – Le Temps betitelte sie als «La
reine Elisabeth» –, die Wahl als «Höhepunkt eines überzeugenden politischen
Werdegangs» darstellte und ihre hervorragende Kampagne lobte, hoben die
Deutschschweizer eher die im Vergleich zur «distanziert-kühlen» Eva Herzog
sympathischere Art der Jurassierin hervor, um die Überraschung zu erklären. Die NZZ
vermutete, dass die Jurassierin von vielen Parlamentsmitgliedern nicht nur als
zugänglicher, sondern auch als beeinflussbarer bewertet worden sei. Es sei nicht das
erste Mal, «dass in einer Bundesratswahl die Gmögigere gewählt» werde. Die NZZ
vermutete gar, dass «der männliche Teil des Parlaments [...] in dubio lieber eine
Tochter- oder Mutterfigur [wählt], hingegen vor starken und machtbewussten Frauen
[zurückschreckt]». Diese Aussagen wurden in der Folge verschiedentlich als sexistisch
kritisiert.
Zahlreiche weitere Gründe wurden für die überraschende Wahl von Baume-Schneider
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in den Medien bemüht. Mehrmals wurde etwa strategisches Verhalten vermutet:
Innerhalb der SP hätten einige den «natürlichen Berset-Nachfolger» Pierre-Yves
Maillard (sp, VD) verhindern wollen, mutmasste etwa die NZZ und auch Le Temps
glaubte, dass sich das Parlament mit der Wahl Baume-Schneiders für künftige
Bundesratswahlen mehr Optionen habe offenlassen wollen. Für den Blick war der
«Jura-Coup» eine Folge freisinniger Strategie: So hätten etwa die Stimmen aus der
Landwirtschaft und von vielen Romand.e.s nicht für eine Wahl gereicht, die nötigen
Stimmen habe sie aus der FDP-Fraktion erhalten, die erkannt habe, dass sie der SP
schade, wenn diese zwei Mitglieder aus der Westschweiz in der Landesregierung habe.
Als weiteren Grund machten einige Medien auch den Umstand aus, dass Herzog einigen
Bürgerlichen wohl «zu europafreundlich» gewesen sei.

Für mediale Diskussionen sorgten auch die Stimmen, die Daniel Jositsch erhalten
hatte. In verschiedenen Interviews wurde zudem Unmut darüber geäussert, dass der
Zürcher Ständerat keine Verzichtserklärung abgegeben hatte. Insbesondere in seiner
eigenen Partei habe er damit viel Geschirr zerschlagen. Der Blick sprach im Hinblick auf
künftige Bundesratswahlen gar von einem «Eigengoal»: Mit seinem Verhalten habe er
sein Ziel, Bundesrat zu werden, wohl endgültig verbaut. Die Stimmen für Daniel Jositsch
seien wohl vor allem aus der SVP gekommen, wurde vermutet. In der Tat gab Christian
Imark (svp, SO) in der Solthurner Zeitung zu Protokoll, aus «Protest gegen das Theater
im Vorfeld» zuerst Daniel Jositsch die Stimme gegeben zu haben. 

Weniger Analyse wurde in den Medien für die Wahl von Albert Rösti angestrengt. «Viel
Drama bei der SP – null Drama bei der SVP», brachte dies der Tages-Anzeiger auf den
Punkt. Das Resultat sei vor allem auch die Folge davon, dass die Berner Sektion im
Gegensatz zur Zürcher Sektion für eine Nachfolge bereit gewesen sei, urteilte Le
Temps; Hans-Ueli Vogt sei zudem wohl auch sein Ruf zum Verhängnis geworden, zu
wenig hart für den Job zu sein. Die grosse Frage sei nun, wie stark Albert Rösti, der laut
NZZ «Konkordanz verkörpert», die Linie der SVP im Bundesrat vertreten werde. 

Die Bundesratsersatzwahlen brachten also eine Premiere: Zum ersten Mal seit seinem
Bestehen (1979) war der Kanton Jura in der Landesregierung vertreten. Die Wahl seiner
Bundesrätin wurde im Kanton Jura denn auch ausgiebig gefeiert. Die Kantonsregierung
schaltete ein Inserat, mit dem sie Elisabeth Baume-Schneider gratulierte. Keine
Premiere stellte hingegen die Regierungsmehrheit der Sprachminderheiten dar. Bereits
von 1917 bis 1920 hatten ein Tessiner (Giuseppe Motta), ein Genfer (Gustave Ador), ein
Waadtländer (Camille Decoppet) und der erste Rätoromane (Felix-Louis Calonder) im
Bundesrat gesessen. In den restlichen rund 170 Jahren war die Mehrheit in der
Landesregierung freilich stets deutschsprachig gewesen. Die von der Bundesverfassung
seit 1999 empfohlene adäquate Vertretung der Sprachregionen entspräche
mathematisch 2.3 Sitzen für nicht-deutschsprachige Regierungsmitglieder.

Volksrechte

Am Montag der dritten Herbstsessionswoche 2020 besetzten Klimaaktivistinnen und
-aktivisten den Bundesplatz, obwohl dort Veranstaltungen während der Session
verboten sind. Dies führte bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu einigem
Ärger. So beschwerten sich gemäss verschiedener Medien insbesondere bürgerliche
Parlamentsmitglieder, von den Klimaaktivistinnen und -aktivisten «angepöbelt» worden
zu sein. Dabei stellten die Medien vor allem verschiedene verbale Entgleisungen ins
Zentrum der Berichterstattung. So soll Roland Büchel (svp, SG) derart genervt gewesen
sein, dass er die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten vor laufender Kamera als
«Arschlöcher» bezeichnete. Andreas Glarner (svp, AG) nannte die Demonstrierenden
während eines Interviews «Kommunisten und Chaoten» und Sibel Arslan (basta, BS), die
das Anliegen der Streikenden vertreten wollte, «Frau Arschlan» – was er später als
Versprecher entschuldigte. Umgekehrt regten sich linke Parlamentsmitglieder über die
falschen Prioritäten der Medien auf, so etwa Jacqueline Badran (sp, ZH), die in einem
Radiointerview die Medien angriff, welche «den huere fucking Glarner, who cares, [...]
statt die Forderungen der Jugendlichen» gefilmt hätten. 

Die Debatten drehten sich in der Folge allerdings nicht nur um «Anstand» und verbale
Entgleisungen, sondern auch darum, ob der Bundesplatz überhaupt besetzt werden
darf – insbesondere während der Session. Während sich bürgerliche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier beschwerten, zeigten links-grüne Mitglieder
der Bundesversammlung Verständnis für die Aktion. Die aktuelle Regelung im
Kundgebungsreglement der Stadt Bern besagt, dass die Versammlungsfreiheit auf dem

MOTION
DATUM: 30.09.2022
MARC BÜHLMANN
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Bundesplatz während der Sessionen vor allem für grosse Manifestationen aufgehoben
wird. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Massnahme ist die Stadt Bern, weshalb
sich die Kritik der Bürgerlichen in der Folge vor allem gegen den Berner
Stadtpräsidenten Alec von Graffenried (gfl) richtete. Einige Medien – darunter etwa die
NZZ – warfen der Stadt gar vor, «mit zweierlei Mass» zu messen und das
Demonstrationsverbot «selektiv» umzusetzen. 

Die Aktion auf dem Bundesplatz führte schliesslich auch zu einiger parlamentarischer
Betriebsamkeit. Ein noch am gleichen Montag eingereichter Ordnungsantrag
(20.9004/21364) von Thomas Aeschi (svp, ZG), der die Räumung des Platzes beantragte,
wurde mit 109 zu 83 Stimmen (1 Enthaltung) im Nationalrat angenommen. Dagegen
stimmten die geschlossenen Fraktionen von SP, GP und GLP sowie zwei Angehörige der
Mitte-Fraktion. Der am nächsten Tag von Esther Friedli (svp, SG) eingereichte
Ordnungsantrag (20.9004/21402), mit dem zusätzlich eine Anzeige gegen die Stadt Bern
und die «Klimaextremisten und Linksradikalen» gefordert wurde, lehnte eine 90 zu 79-
Stimmen-Mehrheit (bei 16 Enthaltungen) dann freilich ab. Hingegen richtete sich die VD
mit einem von Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (fdp, VD) und Ständeratspräsident
Hans Stöckli (sp, BE) unterzeichneten Schreiben an die Regierungen von Stadt und
Kanton Bern und forderte diese auf, für die Einhaltung der Rechtsbestimmungen zu
sorgen. Und schliesslich reichte Christian Imark (svp, SO) eine Motion ein, mit der er
forderte, die Stadt Bern des Bundesplatzes zu enteignen. Dadurch könne der
Bundesrat «künftig selber für Recht und Ordnung auf dem Bundesplatz» sorgen, weil
«die linke Berner Stadtregierung [...] die Chaoten immer öfter gewähren» lasse.
Wohl auch weil die Polizei am Mittwoch nach zwei Ultimaten der Stadtregierung den
Platz räumte, legte sich die Aufregung kurz darauf wieder. Der Bundesrat beantragte ein
paar Wochen später die Ablehnung der Motion, weil eine Enteignung nicht
verhältnismässig sei und die Zusammenarbeit mit der Stadt Bern bezüglich Nutzung des
Bundesplatzes so funktioniere, dass die Interessen des Parlaments berücksichtigt
würden. Die Motion Imark selber wurde dann zwei Jahre nach ihrer Einreichung wegen
Nichtbehandlung abgeschrieben. 2

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Die Regierungsratswahlen im Kanton Solothurn versprachen 2021 einiges an Spannung.
Während drei der bisherigen Mitglieder in der fünfköpfigen Regierung – Susanne
Schaffner (SO, sp), Remo Ankli (SO, fdp) sowie Brigit Wyss (SO, gp) – erneut antraten um
ihr Amt zu verteidigen, kündigten gleich beide CVP-Regierungsräte ihren Rücktritt an;
neben dem amtierenden Finanzdirektor Roland Heim (SO, cvp) gab überraschend auch
Parteikollege und Bau- und Justizdirektor Roland Fürst (SO, cvp) seinen Verzicht auf
eine neuerliche Amtszeit bekannt. Während der 65-jährige Heim aufgrund seines Alters
verzichtete, gab Fürst körperliche Beschwerden als Grund für seinen Rücktritt aus der
Regierung an. Der doppelte Rücktritt ihrer beiden 2013 gewählten Regierungsräte
bedeutete, dass die CVP ernsthaft Gefahr lief, mindestens einen ihrer beiden
Regierungssitze zu verlieren. Um dies zu verhindern, bewarb sich einerseits die
kantonale Parteipräsidentin Sandra Kolly (SO, cvp) um einen Sitz. Neben ihr buhlten
auch der Lostorfer Gemeindepräsident Thomas Müller (SO, cvp) und Kantonsrat Georg
Nussbaumer (SO, cvp) um die Nominierung ihrer Partei. Schlussendlich entschieden
sich die CVP-Delegierten in der wegen der Covid-19-Pandemie schriftlich
durchgeführten Abstimmung neben Kolly, welche ungefährdet auf den Schild gehoben
wurde, knapp für Müller als zweiten Kandidaten. Die doppelte CVP-Vakanz sahen
insbesondere die FDP und die SVP als Chance für den Angriff auf einen Sitz. Die FDP
hatte ihren zweiten Sitz erst vor vier Jahren überraschend an die Grüne Brigit Wyss
verloren. Der Volkswirschaftsdirektorin wurde aber insbesondere aus bürgerlichen
Kreisen gute Arbeit attestiert und Wyss schien fest im Sattel zu sitzen, weshalb die FDP
in ihrer Rückeroberungsmission vor allem auf einen der freigewordenen CVP-Sitze
schielte. Neben Remo Ankli nominierten die FDP-Delegierten Peter Hodel (SO, fdp), den
Gemeindepräsidenten von Schönenwerd und FDP-Fraktionspräsidenten im Kantonsrat.
Die SVP portierte derweil Kantonsrat Richard Aschberger (SO, svp), um nach mehreren
erfolglosen Versuchen endlich in die Solothurner Regierung einzuziehen. Aschberger,
obwohl noch eher unbekannt, wurde von der SVP-Spitze rund um
Kantonalparteipräsident Christian Imark (SO, svp) als der ideale Kandidat für diese
Aufgabe präsentiert, da er mehrheitsfähig und kompromissbereit sei. Die SP und die
Grünen beschränkten sich vier Jahre nach dem überraschenden Erfolg für links-grün
auf das Verwalten ihrer beiden Sitze. Ein dritter Sitz für eine linke Partei liege laut SP-
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Parteipräsidentin Franziska Roth (SO, sp) ausser Reichweite. 
Der Wahlkampf war primär geprägt durch die Coronakrise. Einerseits verhinderte diese
viele Wahlkampfveranstaltungen und andererseits wurden die kantonalen und
nationalen Coronamassnahmen unter den Kandidierenden heiss diskutiert.
Insbesondere Aschberger, aber auch Müller, zeigten sich kritisch gegenüber
Einschränkungen und forderten Öffnungsschritte. Das zweite oft diskutierte Thema war
die Steuerbelastung und die kantonale Volksinitiative «Jetzt si mir draa», welche
Steuersenkungen forderte. Vor allem Schaffner und Wyss wehrten sich gegen zu starke
Steuersenkungen aber auch Ankli zeigte sich zurückhaltend und rückte zuerst einmal
die Hilfen an die Wirtschaft während der Coronapandemie in den Vordergrund.

Am Wahlsonntag schafften die drei Bisherigen ihre Wiederwahl bereits im ersten
Wahlgang. Die Wahlbeteiligung betrug dabei 43.7 Prozent. Remo Ankli schnitt mit
50'010 Stimmen am besten ab, gefolgt von Brigit Wyss (48'537) und Susanne Schaffner
(42'733). Dahinter verpasste Sandra Kolly (37'506) das absolute Mehr von 38'980
Stimmen nur knapp. Hinter ihr verpassten auch Thomas Müller (32'536), Peter Hodel
(32'250) und Richard Aschberger (25'453) den direkten Einzug in die Regierung. Obwohl
Aschberger schon einen beträchtlichen Rückstand aufwies, entschied er sich –
zusammen mit den anderen drei Kandidierenden –, beim sieben Wochen später
stattfindenden zweiten Wahlgang erneut anzutreten. Zwischen den Urnengängen sorgte
vor allem SP-Parteisekretär Niklaus Wepfer (SO, sp) für Schlagzeilen. In einem Leserbrief
sprach er sich dafür aus, dass die SVP nach ihrem guten Resultat bei den
Kantonsratswahlen einen Sitz in der Regierung erhält, da seiner Meinung nach alle vier
im Kantonsrat praktisch gleich grossen Parteien mindestens einen Sitz in der Regierung
erhalten sollten. Offiziell entschieden sowohl die SP als auch die Grünen für den
zweiten Wahlgang jedoch Stimmfreigabe. 

Im zweiten Wahlgang vom 25. April holte Sandra Kolly 35'472 Stimmen und erzielte
damit erneut klar das beste Resultat der noch im Rennen verbliebenen Kandidierenden.
Kolly ist erst die sechste Frau, die in die Solothurner Regierung gewählt wurde – und sie
sorgte damit zum ersten Mal für eine weibliche Mehrheit im fünfköpfigen Gremium.
Hinter ihr entschied Peter Hodel (25'772 Stimmen) das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen
Thomas Müller (24'487) um den letzten Regierungssitz für sich. Damit realisierte die FDP
ihren angestrebten Sitzgewinn auf Kosten der CVP. Aschberger holte zwar noch einmal
auf, landete jedoch mit 21'431 Stimmen rund 4'300 Stimmen hinter dem letzten
Kandidaten, der einen Regierungssitz hatte erobern können. Die Wahlbeteiligung im
zweiten Wahlgang betrug 34.9 Prozent. Die bisherigen Regierungsräte behielten ihre
Departemente – Wyss die Volkswirtschaftsdirektion, Schaffner das Departement des
Innern und Ankli das Departement für Bildung und Kultur. Kolly erbte das Bau- und
Justizdepartement von ihrem Parteikollegen Fürst, während Hodel neu den Posten des
Finanzdirektors übernahm. 3

Eidgenössische Wahlen

Für die Nationalratswahlen 2015 musste der Kanton Solothurn aufgrund der langsamer
wachsenden Bevölkerung das Anrecht auf einen der sieben Nationalratssitze abgeben.
Um die neu sechs Mandate kämpften nicht weniger als 147 Kandidierende auf 27 Listen.
Dies bedeutete trotz Mandatsverlustes eine neue Rekordzahl sowohl von Anwärterinnen
und Anwärtern als auch von Listen. Zählt man die jeweiligen Jungsektionen hinzu traten
einige Parteien mit vier oder gar –wie die CVP und die SP – mit fünf verschiedenen
Listen zu den Wahlen an. Ergänzt wurden die etablierten Parteien durch die
Direktdemokratische Partei Schweiz (DPS) – eine kleine Rechtsaussenpartei – sowie
eine Einzelliste mit dem klingenden Namen „el presidente“. Der Frauenanteil lag mit
31.3% etwa im bisherigen Durchschnitt, sank jedoch leicht im Vergleich zu 2011 (34%). 

Die Reduktion von sieben auf sechs Sitze hing wie ein Damoklesschwert über den
Solothurner Wahlen und den betroffenen Parteien. Brisant war, dass alle bisherigen
Mandatsträgerinnen und -träger erneut antraten. Somit war klar, dass mindestens einer
oder eine von ihnen über die Klinge springen musste. Umso begehrter waren in dieser
Situation die Listenpartner. Die SP fand mit der Grünen Partei die allgemein erwartete
Gemahlin. Angesichts der Ausgangslage war dieses Zusammengehen auch bitter nötig,
stand der bei den letzten Wahlen knapp hinzugewonnene zweite SP-Sitz doch auf
Messers Schneide. Einen noch grösseren Berg hatte die CVP zu erklimmen. Rechnerisch
war offensichtlich, dass die Verteidigung ihrer beiden Sitze enorm schwierig werden
würde. Um die Wiederwahl von Stefan Müller-Altermatt und Urs Schläfli zu sichern,
waren die Kleinparteien in der Mitte als Königsmacherinnen begehrt. Insbesondere die
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GLP kostete diese Rolle voll aus, indem sie sich – nicht ohne dafür Kritik einzustecken –
lange für ihre Entscheidung über eine Listenverbindung Zeit liess. Letztlich kam es  zur
von den Christdemokraten angestrebten breiten Mitte-Allianz, welche sich aus
CVP,BDP, EVP und GLP zusammensetzte. Alleine in den Kampf um die Tickets nach Bern
gingen die FDP und die SVP. Den Freisinnigen mit ihrem Nationalrat und Aushängeschild
Kurt Fluri bereitete dies relativ wenig Kopfzerbrechen, da ihr Sitz als kaum gefährdet
galt. Knapper war die Ausgangslage für die SVP, welche gleich zwei Sitze – jene von
Roland Borer und Walter Wobmann – zu verteidigen hatte. Die Partei sorgte aber auch
sonst für Brisanz im Wahlkampf. So prüfte laut der Solothurner Zeitung die SVP-Leitung
ein Angebot seitens der Kleinpartei DPS für eine Listenverbindung. Brisanterweise war
der einzige Kandidat der DPS ein ehemaliger SVP-Kreispräsident, welcher wegen
rassistischer Äusserungen auf Facebook seinen Posten und seine Parteimitgliedschaft
hatte abtreten müssen. Die SVP erteilte der fragwürdigen Listenverbindung jedoch eine
Absage. Mehr zu reden gab die erneute Kandidatur von Roland Borer, der bereits stolze
24 Amtsjahre in der grossen Kammer vorwies. Ein SVP-nahes Komitee rief in Inseraten
gar mit einer „Wahlanleitung“ zur Streichung Borers aus der Liste auf. Als dessen
aussichtsreichster innerparteilicher Konkurrent galt der 33-jährige Christian Imark,
welcher 2012 jüngster Kantonsratspräsident geworden war. Dem jungen
Verkaufsingenieur hätte sich bei einer Wahl zudem die Ehre geboten, die 24-jährige
Absenz des Schwarzbubenlands in der Solothurner Delegation zu beenden.

Der Wahlsonntag wurde zu einem regelrechten Wahlkrimi. Grund dafür war der sich im
Laufe des Nachmittags abzeichnende Kampf zwischen der CVP und der SP um den
„schwarzen Peter“ – will heissen den Sitzverlust. Den Kürzeren zog schliesslich die CVP,
welche mit einem Verlust von 3.5 Prozentpunkten an Wähleranteil (neu: 12.4%) ihren
Sitz von Urs Schläfli abgeben musste. Der gelernte Landwirt, welcher in den Medien
immer wieder als „Hinterbänkler“ verschrien wurde, hätte seinen Sitz nur schon
aufgrund des parteiinternen Resultates abgeben müssen. Die Listenpartner der CVP
reihten sich allesamt ins Verliererlager ein. Die GLP kam nur noch auf 3.5% Wähleranteil
(-1.5 Prozentpunkte), die BDP noch auf 2.7% (-1.7 Prozentpunkte) und die EVP auf 1.2%
(-0.3 Prozentpunkte).  Die SP (-0.7 Prozentpunkte, 16.8%) und die Grünen (-1.8
Prozentpunkte, 4.3%) konnten trotz beidseitiger Verluste die Sitze von Bea Heim und
Philipp Hadorn (beide SP) retten. Die Wahlsieger hiessen ohne Zweifel FDP und SVP. Die
Freisinnigen steigerten sich um 2.6 Prozentpunkte auf neu 20.4% und die SVP gar um
ganze 3.6 Prozentpunkte auf neu 26.2%. Bei der SVP kam es zum internen
Mandatswechsel, da die Stimmbürger eine siebte Legislatur Roland Borers tatsächlich
nicht zu goutieren schienen. An seiner Stelle schaffte Christian Imark den Einzug in den
Nationalrat. Walter Wobmann konnte sich als bestgewählter Nationalrat im Kanton
problemlos behaupten, genauso wie FDP-Schwergewicht Kurt Fluri. Den nun einzigen
CVP-Sitz verteidigte Nationalrat Stefan Müller-Altermatt ebenfalls ungefährdet. Die
verkleinerte Solothurner Delegation setzt sich folgendermassen zusammen: 2 SVP, 1
FDP, 1 CVP, 2 SP. In Sachen Wahlbeteiligung wurde mit 50.2% zwar erneut die 50%-
Marke geknackt, was jedoch einen Rückgang gegenüber 2011 bedeutete (51.7%). Der
Frauenanteil stieg durch die Verkleinerung der Delegation von 14.3% auf nicht weniger
magere 16.7% an. 4

Bei den Nationalratswahlen 2019 im Kanton Solothurn strebten 166 Kandidierende auf
29 Listen einen von sechs zu vergebenden Sitzen an. Der Frauenanteil auf den Listen
betrug 37.3% und war damit sechs Prozentpunkte höher als vor vier Jahren. Alle
grösseren Parteien traten mit mindestens drei Listen an. 

Bei den Wahlen 2015 hatten SVP und SP je zwei, die FDP und die CVP je einen Sitz
gewonnen. Damals musste der Kanton Solothurn aufgrund des geringeren
Bevölkerungswachstums den Verlust eines Nationalratssitzes hinnehmen. Dieser
Sitzverlust wurde vom Stimmvolk auf die CVP abgewälzt, die deshalb für die letzten vier
Jahre nur noch einen Solothurner Nationalratssitz besetzte. Trotzdem liess die CVP
verlauten, dass die Rückgewinnung eines zweiten Sitzes erst 2023 ein Ziel sein werde.
2019 wolle man primär den Sitz von Stefan Müller-Altermatt verteidigen. Gelingen sollte
dies mit Hilfe einer breiten Mitte-Listenverbindung mit GLP, EVP und BDP. Von den
bisherigen Nationalräten trat einzig Bea Heim von der SP nicht mehr an. Da damit die
einzige Solothurner Frau im Parlament zurücktrat, bestand die Möglichkeit, dass nach
den Wahlen 2019 die Solothurner Delegation im Bundeshaus rein männlich sein würde.
Als Frau mit den besten Aussichten auf einen Nationalratssitz galt die kantonale SP-
Parteipräsidentin Franziska Roth. Sie hatte 2015 im parteiinternen Duell mit Philipp
Hadorn einen Sitz lediglich um 122 Stimmen verpasst. Es zeichnete sich auch dieses
Jahr wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden ab. Ebenfalls Chancen auf
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einen der beiden linken Sitze ausrechnen konnten sich Peter Gomm (sp) und Felix
Wettstein von den Grünen, mit denen die SP wie üblich eine Listenverbindung
eingegangen war. Ohne Listenverbindungen mit anderen grösseren Parteien ins Rennen
stiegen die FDP und die SVP. Trotzdem waren beide Parteien zuversichtlich, dass ihre
bisherigen Nationalräte wiedergewählt werden würden. Die FDP ist auf kantonaler
Ebene die stärkste Partei und konnte mit Kurt Fluri, seit 2003 Nationalrat und seit 1993
Stadtpräsident von Solothurn, auf einen erfahrenen Politiker setzen. Bei der SVP kann
der noch junge Christian Imark bereits auf eine steile Politkarriere zurückblicken und er
vermochte seinen Bekanntheitsgrad im Kanton durch seine diesjährige
Ständeratskandidatur noch zusätzlich zu steigern. Der andere Bisherige bei der SVP, der
national bekannte Walter Wobmann, generierte kurz vor den Wahlen noch ordentlich
Schlagzeilen, als er in der Herbstsession 2019 eine Motion einreichte, welche den
Bundesrat beauftragte die gesetzlichen Grundlagen für eine Bekämpfung der
Ausbreitung eines radikalen Islams in der Schweiz zu schaffen. Nachdem eine Mehrheit
der FDP im Nationalrat gegen die Motion stimmte, veröffentlichte das von Wobmann
präsidierte «Egerkinger Komitee» mehrere Plakate, welche FDP-Exponenten für ihre
Haltung kritisierte. Eine Klage der FDP gegen die Plakate wurde schliesslich
gutgeheissen.

Am Wahltag gab es im rechten Lager keine Überraschungen. Die drei Bisherigen wurden
wiedergewählt, obwohl sowohl die SVP (-2.9 Prozentpunkte; neu 28.8%) als auch die
FDP (-2.7 Prozentpunkte; neu 18.5%) im Vergleich zu 2015 Wähleranteile einbüssten.
Christian Imark erzielte dabei das beste Ergebnis aller Kandidierenden. Sesselrücken
war hingegen bei den Linken angesagt. Die Grünen konnten kräftig zulegen und ihren
Wähleranteil mehr als verdoppeln (+5.8 Prozentpunkte auf neu 11.4%). Dies genügte, um
der SP einen der beiden Sitze abzuluchsen, die damit den Sitz von Bea Heim nicht zu
verteidigen vermochte. Stattdessen wurde Felix Wettstein, der ehemalige kantonale
Parteipräsident der Grünen, gewählt. Im Duell um den anderen SP-Sitz hatte
schlussendlich Franziska Roth die Nase vorne. Philipp Hadorn verpasste somit als
einziger bisheriger Kandidat die Wiederwahl. Beide linken Sitze wurden neu besetzt und
weiterhin bleibt wenigstens eine Frau Teil der Solothurner Bundeshausdelegation.
Ebenfalls von der grünen Welle profitieren konnte die GLP (+3.3 Prozentpunkte; neu
6.8%). Da die CVP ihre Verluste allerdings in Grenzen halten konnte (-0.6
Prozentpunkte; neu 14.2%), reichte es deutlich nicht für einen Sitz für die GLP und so
holte die CVP mit dem bisherigen Stefan Müller-Altermatt den Sitz den die
Listenverbindung der Mitteparteien gewinnen konnte. Die Zusammensetzung der
Solothurner Volksvertretung lautete somit neu: 2 SVP, 1 FDP, 1 CVP, 1 SP, 1 GP. Die
Stimmbeteiligung fiel gegenüber 2015 deutlich (-5.4 Prozentpunkte) und lag mit 44.8%
knapp unter dem nationalen Durchschnitt. 5

Bei den Ständeratswahlen 2019 im Kanton Solothurn traten die bisherigen
Amtsinhaber, Roberto Zanetti (SP) und Pirmin Bischof (CVP), wie allgemein erwartet
erneut an, um ihre Mandate zu verteidigen. Beide wurden problemlos von ihren
Parteien nominiert. Herausgefordert wurden sie von einem Kandidaten-Trio. Die SVP
schickte ihren kantonalen Parteipräsidenten und Nationalrat Christian Imark ins
Rennen. Imark wurde einst mit 19 Jahren zum jüngsten Kantonsparlamentarier in
Solothurns Geschichte gewählt. Auch deshalb galt er lange als Wunderkind der
Solothurner SVP. Nach vier Jahren im Nationalrat und deren zwei als Parteipräsident
strebte er nun den Einzug in die kleine Kammer an. Die FDP nominierte ihren
Parteipräsidenten Stefan Nünlist. Nünlist konnte als persönlicher Mitarbeiter der
Bundesräte Jean-Pascal Delamuraz und Pascal Couchepin viel politische Erfahrung
vorweisen. Seit Mitte 2017 führte er die FDP Solothurn. Die Grünen setzten auf ihren
ehemaligen Parteipräsidenten Felix Wettstein. Er war der Partei von 2012 bis 2018
vorgestanden. Nun schielte er neben seiner Kandidatur für den Nationalrat auch auf
einen Sitz im Ständerat. Trotz der stattlichen Konkurrenz starteten die Bisherigen als
klare Favoriten ins Rennen. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als
Bundesparlamentarier und ihrer Bekanntheit im Kanton war von Beginn weg klar, dass
es für die Herausforderer schwierig werden würde, einen der beiden Sitze zu
übernehmen. Besonders die Wiederwahl von Pirmin Bischof schien zu keinem
Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr zu sein. Die «Sonntagszeitung» hatte ihn im Wahljahr als
den zweiteinflussreichsten Schweizer Bundesparlamentarier eingestuft. Bischof hatte
nur einen heiklen Moment zu überstehen, als seine Rolle im Kantonalbankdebakel von
1994 in einem Artikel der «Wochenzeitung» zum wiederholten Mal thematisiert wurde.
Recherchen der «Woz» hätten gezeigt, dass Bischof im Anschluss an die
Kantonalbankpleite CHF 112'500 an Vergleichszahlungen getätigt habe. Bischof habe
vorher jahrelang bestritten, solche Zahlungen getätigt zu haben. Die SVP kritisierte
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Bischof daraufhin scharf. Bischof meinte, nie bestritten zu haben, dass in diesem Fall
Geld geflossen sei. Zur Höhe der Vergleichszahlung wollte er sich nicht äussern. Für den
zweiten Aufreger im Wahlkampf sorgte die BDP, als sie darauf verzichtete, neben
Bischof auch FDP-Kandidat Nünlist zu unterstützen. Implizit begründete die BDP den
Entscheid mit dem Wechsel von zwei BDP-Kantonsräten zur FDP, den Nünlist mit
eingefädelt haben soll.

Am Wahlsonntag durfte sich einzig Pirmin Bischof bereits nach dem ersten Wahlgang
feiern lassen. Er holte 42'234 Stimmen und übertraf damit das absolute Mehr von
39'651 Stimmen. Als nächstes folgte Roberto Zanetti (37'465 Stimmen), der das absolute
Mehr jedoch um rund 2'000 Stimmen verpasste. Hinter den Führenden platzierten sich
Christian Imark (24'460), Felix Wettstein (19'794) und Stefan Nünlist (17'942). Während
die Resultate von Wettstein und Imark als Achtungserfolge gewertet werden können,
setzte es für Nünlist mit dem letzten Platz eine herbe Enttäuschung ab. Er zog sich
daraufhin aus Rennen zurück, was ihm Felix Wettstein kurze Zeit später gleich tat. 
Nachdem Pirmin Bischof bereits im ersten Wahlgang wiedergewählt wurde, kam es im
zweiten Durchgang somit zum Zweikampf zwischen Zanetti und Imark. Die Ausgangslage
präsentierte sich damit genau gleich wie 2015, als sich Zanetti im zweiten Durchgang
deutlich gegen den SVP-Kandidaten Walter Wobmann durchzusetzen vermocht hatte.
Die FDP gab nach dem enttäuschenden Abschneiden ihres Kandidaten keine
Empfehlung für den zweiten Wahlgang ab. Auch die CVP empfahl keinen der beiden
Kandidaten, wobei Pirmin Bischof indirekt durchblicken liess, dass er gerne eine
weitere Legislatur mit Zanetti zusammenarbeiten würde. Deutlicher drückte sich der
Präsident der CVP Schweiz, Gerhard Pfister, aus. Er lobte Zanetti und kritisierte die
Solothurner SVP. Die fehlende Unterstützung durch die CVP und die FDP stiess der SVP
sauer auf. Sie bezeichnete die beiden Parteien als «Pseudobürgerliche». 

Auch der zweite Wahlgang brachte keine Überraschung. Roberto Zanetti holte 42'666
Stimmen und distanzierte seinen Konkurrenten Imark (27'243) damit um gut 15'000
Stimmen. Imark erzielte immerhin ein besseres Resultat als sein Parteikollege Wobmann
vor vier Jahren. Die Wahlbeteiligung fiel gegenüber dem ersten Wahlgang (44.2%) um
rund fünf Prozentpunkte und betrug noch 39.3 Prozent. Solothurn wählte somit zum
dritten Mal in Folge Roberto Zanetti und Pirmin Bischof in den Ständerat. 6

Aussenpolitik

Entwicklungspolitik

Au mois d'avril 2016, Christian Imark (udc, SO) déposait une motion avec pour objectif
de couper court au détournement des deniers publics à des fins de racisme,
d'antisémitisme et d'incitation à la haine. Par une référence implicite au contexte du
conflit israélo-palestinien, le conseiller national soleurois demandait alors au Conseil
fédéral d'intervenir afin que la Suisse ne soit à l'avenir plus en mesure de participer au
financement de «projets de coopération au développement menés par des ONG
impliquées dans des actions racistes, antisémites ou d'incitation à la haine, ou encore
dans des campagnes BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions).»
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a tenu à rappeler que la Suisse «ne finance que des
organisations dont l'engagement est conforme aux valeurs de sa politique extérieure
telle que définie par la Constitution fédérale». L'exécutif national a dès lors jugé inutile
de procéder à une modification des dispositions légales et invité au rejet de la motion.
Du côté du Parlement, le Conseil national est le premier à s'être penché sur la motion
Imark en date du 8 mars 2017. Le texte a été accepté par une majorité de la chambre
basse (111 voix pour, 78 contre et 4 abstentions), la plupart des votes d'opposition
émanant alors des rangs verts et socialistes. 
Le Conseil des Etats a quant à lui opté pour une version modifiée de la motion Imark,
intimant au Conseil fédéral d'examiner, puis de procéder à une modification des
dispositions légales concernées en dernier recours uniquement, afin que tout soutien
financier à des organismes engagés dans des actions racistes, antisémites ou incitant à
la haine soit rendu impossible. 
La chambre basse s'est en définitive montrée favorable au projet tel que modifié par les
sénatrices et sénateurs. 7
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Der Bundesrat veröffentlichte im Januar 2020 den Bericht zur Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen in Partnerländern der internationalen Zusammenarbeit
in Erfüllung des Postulats Bigler (fdp, ZH) und der Motion Imark (svp, SO; 16.3289). Beide
Vorstösse hatten mehr Transparenz hinsichtlich der Identität und der Tätigkeiten der
unterstützten Organisationen verlangt. Im Bericht listete der Bundesrat auch jene 66
NGOs auf, welche die Schweiz im Jahr 2017 in der Region Israel/Palästina unterstützt
hatte. Dabei handelte es sich um Organisationen, die israelischen oder
palästinensischen Ursprungs sind oder Projekte in der Region durchgeführt hatten.
Darüber hinaus umfasste die Liste einen kurzen Beschrieb der Aktivitäten und deren
thematischen Schwerpunkte sowie die erhaltenen Beiträge in den Jahren 2017 und
2019. Die APK-SR nahm den Bericht Ende August 2020 zur Kenntnis. 8

BERICHT
DATUM: 30.01.2020
AMANDO AMMANN

Der Bundesrat beantragte im März 2021 die Abschreibung des Postulats Bigler (fdp, ZH)
sowie der Motion Imark (svp, SO; 16.3289) zur Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen in Partnerländern der internationalen
Zusammenarbeit. Der Postulatsbericht erfülle die Anliegen beider Vorstösse, so der
Bundesrat. Der Nationalrat schrieb beide Geschäfte in der Sommersession 2021 ab. 9

BERICHT
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN

Die Motion Imark (svp, SO), welche die Verwendung von Steuergeldern für Rassismus,
Antisemitismus und Hetze konsequent unterbinden wollte, wurde in der
Sommersession 2021 auf Antrag des Bundesrats von beiden Ratskammern
abgeschrieben. Grund dafür war die im Januar 2020 erfolgte Veröffentlichung des
Berichts in Erfüllung dieser Motion sowie des Postulats Bigler (fdp, ZH, Po.18.3820). 10

MOTION
DATUM: 10.06.2021
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Die UREK  des Nationalrates und des Ständerates hatten beide eine Parlamentarische
Initiative „Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020” von Adrian
Amstutz (svp, BE) gutgeheissen, so dass der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs
eigentlich nichts im Wege stand. Die mit dieser Aufgabe betraute UREK-NR kam jedoch
auf den Entscheid zurück und beantragte mit 13 zu 11 Stimmen die Abschreibung der
Initiative.
Amstutz hatte den Vorstoss eingereicht, weil ein Passus im Umweltschutzgesetz
finanzielle Zuwendungen zur Sanierung von Schiessanlagen nach 2020 nicht mehr
vorsah. Dadurch würden zahlreiche Standorte für Feldschiessen wegfallen. Die UREK
hatte inzwischen verschiedene Abklärungen getroffen, die sie zur Überzeugung
brachten, die Initiative nicht weiter zu unterstützen. Ein entscheidendes Kriterium bei
der Beurteilung der Umweltverträglichkeit solcher Schiessanlässe ist die
Bodenbelastung durch eintretende Bleiprojektile. Zur Verhinderung zu starker
Verschmutzungen werden in der Regel Kugelfänge installiert, fest installierte oder auch
mobile, wie sie an einzelnen Anlässen zur Bewilligungserteilung Pflicht sind. Wo solche
Vorrichtungen nicht eingesetzt werden, gelangen die Geschosse in den Boden (an rund
35 Anlässen ist dies der Fall). Da die Kommission mehrheitlich der Ansicht war, eine
solche Belastung sei nicht verantwortbar, wollte sie die Initiative fallen lassen. Die
geforderte Gesetzesänderung sei unverhältnismässig. Andere geprüfte Massnahmen,
beispielsweise eine Subvention an nicht ausgerüstete Standorte für temporäre
Kugelfänge, wurden verworfen. Ebenso wurde ein Aufschub der Frist als nicht
zielführend erachtet. Eine Kommissionsminderheit Imark (svp, SO) wollte die Initiative
erhalten mit dem Argument, dass das kulturelle Erbe solcher Schiessfeste hochzuhalten
sei. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ob Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020 noch erlaubt bleiben
sollen, beschäftigte den Nationalrat im Dezember 2017. Die parlamentarische Initiative
von Adrian Amstutz (svp, BE) sorgte schon mehrfach für Gesprächsstoff. Nachdem sich
das Geschäft zunächst auf gutem Wege befand und beide Kommissionen ihr
Einverständnis gegeben hatten, kam die UREK der Volkskammer noch einmal auf ihren
Entscheid zurück und wollte das Geschäft abschreiben, vor allem wegen Bedenken
bezüglich der Umweltverträglichkeit. Eine Kommissionsminderheit Imark (svp, SO)
stellte sich dagegen, weswegen nun das Plenum darüber zu befinden hatte. Und dieses

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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drehte den Daumen nach oben: Die Initiative wurde nicht gebodigt, mit 117 zu 73
Stimmen und einer Enthaltung sprach sich die grosse Kammer für solche Schiessanlässe
aus. 
Dem Verdikt war jedoch eine längere Debatte vorausgegangen: Der Initiant selbst
äusserte sein Erstaunen über die Diskussion, die sein Vorstoss ausgelöst hatte; man
mache aus einer Mücke einen Elefanten, erklärt er. Kommissionssprecher Bäumle (glp,
ZH) konnte mit der Kommissionsmeinung offensichtlich nur eine Minderheit des Rates
überzeugen. Obwohl sich die UREK mit verschiedenen Lösungsansätzen befasst hatte –
vorwiegend waren finanzielle Subventionen diskutiert worden, die jedoch so kleine
Beträge umfassten, dass es sich nicht lohnte, dafür ein neues Gesetz zu erlassen – war
sie zum Schluss gekommen, die Initiative fallen zu lassen. Die historischen Schiessen
erachtete sie nicht als gefährdet und Standorte für die Feldschiessen seien weitgehend
mit den nötigen Massnahmen ausgestattet. Amstutz (svp, BE) konnte sein Geschäft dann
selber „verteidigen”, da der Minderheitssprecher Imark (svp, SO) abwesend war. Es
ginge nicht um Umweltschutz, so der Berner, sondern um die Kostenfrage. Schiessen
dürfe man ohnehin. Es blieb jedoch vorerst eine gewisse Unklarheit im Raume stehen,
weil Bäumle und Amstutz mit unterschiedlichen Beträgen zwischen wenigen tausend
Franken (Bäumle/Kommission) und knapp einer Million (Amstutz) argumentierten. Eine
genaue Auflösung dieser divergierenden Ansichten wurde nicht vorgenommen und der
Rat folgte der Kommissionsminderheit. Die offenen Fragen zum Finanzbedarf bei
Schiessplatz-Sanierungen dürfte bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs also noch
für Gesprächsbedarf sorgen. 12

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Wie so vieles im Jahr 2020 stand auch der in der Wintersession 2020 zusammen mit
der Staatsrechnung 2019 und dem ordentlichen zweiten Nachtrag zum Voranschlag
2020 behandelte Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-
2024 im Zeichen der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal hatten sich National- und
Ständerat vorgängig auf ein Notbudget geeinigt für den Fall, dass die Session Corona-
bedingt abgebrochen werden müsste und der Voranschlag deshalb nicht zu Ende
beraten werden könnte. Zudem hatte das Parlament neben unzähligen traditionellen
erneut auch über zahlreiche im ursprünglichen Voranschlag oder in einer der drei vom
Bundesrat eingereichten Nachmeldungen aufgeführten Corona-bedingten
Budgetposten zu beraten, wobei es gleichzeitig entscheiden musste, welche davon als
ausserordentliche Ausgaben verbucht und damit von der Schuldenbremse
ausgenommen werden sollen. Die Kommissionssprecher Nicolet (svp, VD) und Fischer
(glp, LU) erläuterten, dass das ursprüngliche Budget des Bundesrates ein Defizit von
CHF 1.1 Mrd. aufgewiesen habe, dass dieses durch die Nachmeldungen aber auf über
CHF 2 Mrd. CHF angestiegen sei; auf über CHF 4 Mrd. gar, wenn man die
ausserordentlichen Ausgaben miteinbeziehe. Keine unwesentliche Rolle spielten dabei
die Corona-bedingten Mehrausgaben, welche sich auf CHF 5.4 Mrd. beliefen (CHF 2.5
Mrd. davon sollten als ordentlicher, CHF 2.9 Mrd. als ausserordentlicher Zahlungsbedarf
verbucht werden). 
In der Folge beriet die grosse Kammer zwar einmal mehr zahlreiche Minderheitsanträge,
nahm jedoch nur 7 Minderheits- oder Einzelanträge an und änderte die bundesrätliche
Version nur in 14 Bereichen ab. Dadurch erhöhte der Nationalrat die Ausgaben
gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR
um CHF 15 Mio. und nahm den Entwurf zum Schluss mit 190 zu 2 Stimmen deutlich an. 

Vor der Detailberatung betonten die Kommissionssprecher, dass die FK-NR dem
Bundesrat weitgehend gefolgt sei, gerade bei den Covid-19-Massnahmen und bei den
Direktzahlungen in der Landwirtschaft aber einige Änderungen angebracht habe.
Insgesamt schöpfe die Kommission den Schuldenbremse-bedingten Spielraum mit
einem Defizit von CHF 2 Mrd. nicht vollständig aus – möglich wäre ein Defizit von CHF
3.2 Mrd. Der dadurch verbleibende strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. sollte, wie
vom Bundesrat vorgeschlagen, dem Amortisationskonto der Schuldenbremse
gutgeschrieben und entsprechend für den Abbau der als ausserordentliche Ausgaben
verbuchten Corona-Defizite verwendet werden, wie es der Bundesrat auch für den
budgetierten Überschuss in der Staatsrechnung 2019 beantragt hatte. 
Ergänzend wies Finanzminister Maurer darauf hin, dass das Budget mit sehr vielen
Unsicherheiten belastet sei. Je nach Dauer und Anzahl der Corona-Wellen und der
Erholungszeit gewisser Bereiche könne sich der Voranschlag durch kommende
Nachträge durchaus noch verschlechtern. Man habe hier aber ein Budget ohne

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2020
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Sparmassnahmen erstellt, um der Wirtschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu
kommen, betonte er. 

Der Nationalrat behandelte die einzelnen Budgetposten in sieben Blöcken, beginnend
mit den Covid-19-Unterstützungshilfen. Stillschweigend folgte er dem Bundesrat dabei
bei den meisten seiner Nachmeldungen, zum Beispiel bezüglich der Leistungen des
Erwerbsersatzes, welche der Bundesrat von anfänglich CHF 490 Mio. auf CHF 2.2. Mrd.
aufgestockt hatte, nachdem das Parlament im Rahmen des Covid-19-Gesetzes auch
indirekt betroffenen Selbständigen Zugang zur EO gewährt hatte; bezüglich der
Unterstützung für den Kulturbereich, wie sie in der Herbstsession 2020 in der
Kulturbotschaft beschlossen worden war; bezüglich der Arzneimittelbeschaffung; der
Lagerhaltung von Ethanol; der Härtefallentschädigung für Vermietende; des
öffentlichen Verkehrs oder der Stabilisierung von Skyguide. Minderheitsanträge lagen
unter anderem bezüglich der kantonalen Härtefallmassnahmen für Unternehmen vor.
Hier hatte der Bundesrat den anfänglichen Verpflichtungskredit von CHF 200 Mio. auf
CHF 680 Mio. aufgestockt, eine Minderheit Widmer (sp, ZH) verlangte hingegen eine
weitere Erhöhung auf CHF 1 Mrd. Bundesrat Maurer bat den Rat jedoch darum, bei den
mit den Kantonen ausgehandelten CHF 680 Mio. zu bleiben, da eine Erhöhung gegen
Treu und Glauben verstossen würde – die Kantone müssten entsprechend ebenfalls
höhere Beträge sprechen. Zudem wollte dieselbe Minderheit Widmer den
Verpflichtungskredit durch einen Zahlungskredit ersetzen, so dass diese Mittel den
Kantonen rasch zur Verfügung stehen könnten; die Kommission schlug stattdessen eine
Ergänzung des Verpflichtungskredits durch einen entsprechenden Zahlungskredit vor.
Finanzminister Maurer kritisierte die Umwandlung, da sie dem Finanzhaushaltsgesetz
widerspreche und sich der Bund ja erst beteiligen müsse, wenn die Kantone durch ihre
Darlehen Verluste erlitten. Entsprechend müssten die nicht ausgeschöpften Kredite
jeweils übertragen werden. Mit 110 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen die
Minderheit Widmer aus, die immerhin bei den geschlossen stimmenden SP-, Grünen-
und GLP-Fraktionen Anklang fand, nahm jedoch den neuen Zahlungskredit
stillschweigend an.

Im zweiten Block – Beziehungen zum Ausland und Migration – lagen zwei Gruppen von
Minderheitsanträgen vor. So beantragten auf der einen Seite Minderheiten aus der SVP-
Fraktion (Grin (svp, VD) und Keller (svp, NW)), Beträge bei der
Entwicklungszusammenarbeit, bei multilateralen Organisationen oder bei den Darlehen
und Beteiligungen in Entwicklungsländern zu senken und sie damit auf dem Stand des
Vorjahres zu belassen. Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in der Schweiz
müsse man der schwierigen Rechnungssituation 2021 Rechnung tragen, argumentierte
etwa Grin. Auf der anderen Seite versuchten Minderheiten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion (Friedl (sp, SG) und Wettstein (gp, SO)), unter anderem die Kredite der
Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Aktionen, zur zivilen Konfliktbearbeitung
sowie für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer zu erhöhen, um
sicherzustellen, dass die APD-Quote, welche auf 0.5 Prozent des BNE festgelegt worden
war, auch wirklich erreicht werde. Roland Fischer (glp, LU) verwies für die Kommission
darauf, dass die Kredite im Budget den Parlamentsbeschlüssen zu den Zahlungsrahmen
für internationale Zusammenarbeit entsprechen und die Kommission entsprechend
Erhöhungen oder Kürzungen ablehne. Folglich sprach sich der Nationalrat gegen
sämtliche Minderheitsanträge aus, diese fanden denn auch kaum über die jeweiligen
Fraktionen hinaus Unterstützung. 

Dasselbe Bild zeigt sich im dritten Block, in dem es um die soziale Wohlfahrt ging.
Minderheiten Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) beantragten tiefere Kredite
respektive den Verzicht auf eine Aufstockung der Kredite für Massnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern, für familienergänzende Kinderbetreuung sowie
für den Kinderschutz und die Kinderrechte. Die entsprechenden Aufgaben lägen vor
allem in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone, weshalb auf eine Aufstockung
beim Bund verzichtet werden solle. Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte das Budget
des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
aufstocken, weil gerade Menschen mit Behinderungen von der Corona-Pandemie
besonders stark getroffen worden seien. Zudem sollte auch der Betrag des
Bundesamtes für Verkehr zur Behindertengleichstellung für Investitionen in die
Barrierefreiheit aufgestockt werden. Letzterer Betrag sei jedoch nicht gekürzt worden,
wie einige Sprechende vermuteten, sondern werde neu über den
Bahninfrastrukturfonds finanziert, erklärte Finanzminister Maurer. Auch in diesem
Block wurden sämtliche Minderheitsanträge deutlich abgelehnt. 

Im vierten Block, in dem es um Kultur, Bildung, Forschung und Sport ging, waren die
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Bildungsanträge wie in früheren Jahren vergleichsweise erfolgreich. Der Nationalrat
stimmte Einzelanträgen von Christian Wasserfallen (fdp, BE) sowie Matthias Aebischer
(sp, BE) und einem Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR) zu. Wasserfallen und
Aebischer wollten verschiedene Kredite des SBFI und des ETH-Bereichs aufstocken
(unter anderem den Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und an die
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung) und damit die Entscheidungen des
Nationalrats aus der BFI-Botschaft, die sich gerade im Differenzbereinigungsverfahren
befand, aufnehmen. Alle vier Einzelanträge fanden im Rat eine Mehrheit, obwohl sie von
der SVP- sowie von mehr oder weniger grossen Teilen der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktion abgelehnt wurden. Die Minderheit Schneider Schüttel wollte den Betrag
bei der internationalen Bildungs-Mobilität verdoppeln und auch in den
Finanzplanjahren sehr stark aufstocken, um so ab 2021 die Schweizer Vollassoziierung
an Erasmus plus zu finanzieren. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) wies jedoch
darauf hin, dass die Bedingungen für die Teilnahme von Drittstaaten noch nicht bekannt
seien und man das Geld entsprechend erst dann beantragen wolle, wenn man die
genauen Kosten kenne. Der Nationalrat folgte der Kommission diesbezüglich zwar im
Voranschlagsjahr, nahm aber die Erhöhungen für die Finanzplanjahre mit 93 zu 86
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Erfolglos blieben in diesem Block Kürzungsanträge bei
Pro Helvetia, bei verschiedenen Kultureinrichtungen (Minderheiten Guggisberg), deren
Kredit die FK-NR aufgrund der Kulturbotschaft aufgestockt hatte, sowie beim
Schiesswesen (Minderheit Wettstein). 

Landwirtschaft und Tourismus standen im fünften Block im Zentrum und einmal mehr
wurde die 2017 angenommene Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) zum Streitpunkt. Der
Bundesrat hatte die Direktzahlungen gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der negativen
Teuerung reduziert – gemäss der Motion Dittli soll jeweils die tatsächlich
stattgefundene Teuerung verrechnet werden. Die Kommission schlug nun aber vor, zum
früheren Betrag zurückzukehren. Der Finanzminister zeigte sich genervt über diesen
Entscheid: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssten sich überlegen, «ob
Sie uns überhaupt solche Aufträge erteilen wollen, wenn Sie sich letztlich nicht daran
halten. Das auszurechnen, gibt nämlich einiges zu tun». Mit dieser Darstellung zeigten
sich aber verschiedene Sprechende nicht einverstanden. So argumentierten Heinz
Siegenthaler (bdp, BE) und Markus Ritter (cvp, SG), dass der Bundesrat in der Botschaft
zur Agrarpolitik 2018-2021 die Teuerung nicht ausgleichen wollte und zusätzlich eine
nominelle Kürzung vorgenommen habe. Das Parlament habe in der Folge auf die
Teuerung verzichtet, aber die Kürzung rückgängig gemacht. Nun dürfe aber keine
Teuerung korrigiert werden, die man gar nie gewährt habe. Auch eine linke Minderheit
Schneider Schüttel (sp, FR) zeigte sich bereit, die Direktzahlungen zu erhöhen, solange
dies zielgerichtet erfolge, und schlug vor, als Reaktion auf das abgelehnte Jagdgesetz
eine Krediterhöhung um CHF 1.6 Mio. in den Planungsgrössen den
Sömmerungsbeiträgen an die nachhaltige Schafalpung zuzuweisen. Eine zweite
Minderheit Schneider Schüttel beantragte, bezüglich der Direktzahlungen dem
Bundesrat zu folgen. Der Rat entschied sich in der Folge sowohl für eine Erhöhung um
CHF 1.8 Mio. für die Sömmerungsbeiträge als auch für die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Erhöhung um fast CHF 17 Mio. und lehnte
entsprechend den Antrag der Minderheit II ab. Weitere Minderheitsanträge zur
Pflanzen- und Tierzucht und zur Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im
Tourismus (Minderheiten Wettstein) fanden keine Mehrheit, jedoch folgte der
Nationalrat stillschweigend dem Antrag seiner Kommission, das Globalbudget von
Agroscope für deren Restrukturierung um CHF 4.1 Mio. aufzustocken.

Im sechsten Block behandelte der Rat die Themen Verkehr und Umwelt und änderte
hier stillschweigend die Sollwerte für die Auslastung des öffentlichen Verkehrs und des
Schienengüterverkehrs. Diese sollen überdies auch in den Finanzplanjahren um jährlich
0.1 Prozent steigen. Erfolgreich war auch eine Minderheit Gschwind (cvp, JU), die
beantragte, den Kredit für Schäden durch Wildtiere, Jagd und Fischerei nicht zu
erhöhen, da hier bereits genügend Mittel vorhanden seien (106 zu 86 Stimmen).
Erfolglos blieben Minderheitsanträge auf höhere Kredite für den Technologietransfer
und den Langsamverkehr (Minderheit Brélaz: gp, VD) und auf einen tieferen Kredit für
Natur und Landschaft (Minderheit Nicolet). Bei der Förderung von Umwelttechnologien
wollte die Kommissionsmehrheit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Betrag um CHF 3
Mio. erhöhen und den Anfangsbetrag damit fast verdoppeln, was eine Minderheit Gmür
bekämpfte. Die Förderung könne auch durch die Privatwirtschaft geschehen, nicht
immer durch den Staat – sofern die Projekte gut seien. Die grosse Kammer folgte
jedoch ihrer Kommissionsmehrheit.

Im siebten und letzten Block standen Eigenaufwand und Verwaltungsprozesse im
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Zentrum, wobei der Rat überall seiner Kommission folgte. Er lehnte sämtliche Anträge
auf Kürzung, zum Beispiel bei den Parlamentsdiensten, bei denen eine Minderheit
Strupler (svp, TG) auf zusätzliches bewaffnetes Sicherheitspersonal im
Parlamentsgebäude verzichten wollte, oder bei der Aufstockung des Globalbudgets des
BAFU (Minderheit Dandrès), ab. Umstrittener war die Frage, ob das Globalbudget des
NDB erhöht und stattdessen der Kredit für Rüstungsaufwand und -investitionen des
VBS reduziert werden soll. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) lehnte diesen Austausch ab,
der Rat stimmte dem Kommissionsantrag jedoch deutlich zu. Abgelehnt wurde
schliesslich auch der Antrag einer Minderheit Schwander (svp, SZ), wonach die
gesamten Personalausgaben in den Finanzplanjahren sukzessive auf CHF 6 Mrd.
reduziert und dort plafoniert werden sollten. Schliesslich schlug die Kommission vor,
für die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS), die für die Durchführung der
Sozialversicherungen der 1. Säule zuständig ist, vier neue Planungsgrössen bezüglich
einer effizienten Bearbeitung der Versichertendossiers einzuführen, um so deren
Effizienz zu steigern. Obwohl Finanzminister Maurer um die Annahme der Minderheiten
Fischer und Gysi (sp, SG) für einen Verzicht auf die neuen Sollwerte bat, weil die ZAS
inmitten eines Umbaus ihrer Informatik sei, wodurch die Effizienz der Institution ab
2024 gesteigert werden könne, sprach sich der Nationalrat für die Änderung aus. 

Insgesamt erhöhte der Nationalrat damit die Ausgaben gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR um CHF 15 Mio. Offen war
schliesslich noch die Frage, welche Kredite als ausserordentliche Ausgaben verbucht
werden sollen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Covid-Kosten für die
Erwerbsausfallentschädigungen für Selbständigerwerbende (CHF 2.2 Mrd.) und CHF 680
Mio. für die Härtefallhilfe der Kantone als ausserordentlichen Kredite zu behandeln,
während die übrigen Corona-bedingten Ausgaben über CHF 2.5 Mrd. dem ordentlichen
Zahlungsbedarf zugerechnet werden sollten. Die Kommission beantragte dem
Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit Fischer (glp, LU) die gesamten Corona-
bedingten Mehrkosten von CHF 5.4 Mrd. als ausserordentliche Ausgaben dem
Amortisationskonto belasten wollte. Eine einheitliche Verbuchung würde eine höhere
Transparenz ermöglichen, erklärte Fischer, zumal es keine objektiven und rechtlichen
Kriterien für eine Einteilung in ordentliche und ausserordentliche Ausgaben gebe.
Zusätzlich würde dadurch der Schuldenbremse-bedingte Spielraum vergrössert, indem
der strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. auf CHF 3.7 Mrd. erhöht würde.
Unverändert bliebe dabei das Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 4.917 Mrd. Auch
Finanzminister Maurer bestätigte, dass die Verbuchung keine exakte Wissenschaft sei
und entsprechend beide Lösungen möglich wären. Der Bundesrat habe diejenigen
Ausgaben, die man «im Voraus» kenne, im ordentlichen Budget untergebracht und
einzig die bei der Budgetierung unbekannten Kredite für die EO und die Härtefallhilfen
ausserordentlich verbucht. Die Transparenz werde zukünftig durch einen noch zu
erstellenden Zusatzbericht hergestellt, welcher die gesamten aufgeschlüsselten Kosten
der Covid-19-Krise für den Bund aufzeigen werde. Mit 112 zu 73 Stimmen folgte der Rat
gegen den Willen der SP, der Grünen und der GLP der Kommissionsmehrheit. In der
darauffolgenden Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 190 zu 2 Stimmen
für seinen Budgetentwurf aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von Erich Hess
(svp, BE) und Christian Imark (svp, SO). Auch die Bundesbeschlüsse zu den
Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum Bahninfrastrukturfonds und dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wurden jeweils sehr deutlich
angenommen. 13

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Im März 2017 debattierte der Nationalrat über den Verfassungsartikel über ein Klima-
und Energielenkungssystem (KELS). Nachdem die UREK-NR im Januar einstimmig
Nichteintreten empfohlen hatte, deklarierten alle Fraktionen der grossen Kammer, dass
sie nicht auf die Vorlage eintreten wollen. Die Parteien argumentierten dabei sehr
unterschiedlich. Während die SVP ein Energielenkungssystem und die Energie- und
Klimaziele insgesamt in Frage stellte, betonten FDP und CVP die Schwierigkeiten für die
Wirtschaft, welche das KELS nach sich ziehen würde. Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO)
sagte für die CVP-Fraktion, das KELS sei „in der besten aller Welten das beste aller
Systeme". Da wir aber nicht in der besten aller Welten leben würden, lehne die CVP die
Vorlage ab. Eric Nussbaumer (sp, BL) hielt fest, dass es bereits eine
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Verfassungsgrundlage für Lenkungsabgaben gebe und das KELS deshalb nicht notwendig
sei. Grüne und Grünliberale lehnten das KELS ebenfalls ab, betonten aber die
Wichtigkeit eines Massnahmenmixes zur Erreichung der Energie- und Klimaziele.
Obschon ein Nichteintreten quasi von Beginn der Debatte an feststand, dauerte die
Diskussion über zwei Stunden. Dies war vor allem auf die zahlreichen Fragestellungen
aus der SVP-Fraktion zurückzuführen: Insgesamt 39 Fragen stellten Mitglieder der SVP-
Fraktion den Rednerinnen und Rednern der anderen Fraktionen, zumeist mit dem Ziel,
deren Haltung zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 in Frage zu
stellen. Die meisten Wortmeldungen kamen dabei von Magdalena Martullo-Blocher,
Adrian Amstutz, Albert Rösti, Walter Wobmann, Christian Imark und Toni Brunner. Das
abschliessende Votum von Bundesrat Maurer für das KELS änderte nichts: Die grosse
Kammer beschloss ohne Gegenantrag Nichteintreten. 14

Nachdem in einem ersten Schritt im Jahr 2007 der Strommarkt für Grosskunden mit
einem Verbrauch von über 100 Kilowattstunden liberalisiert worden war, sollte mit der
von der UREK-NR eingereichten Motion nun die zweite Öffnungsetappe für
Kleinkunden folgen. Die Mehrheit der Kommission erhoffte sich von der Liberalisierung
die Schaffung von mehr Anreizen zu technischem Fortschritt und zu Effizienzgewinn
sowie eine Verringerung der ungleichen Lastenverteilung zwischen gebundenen und
ungebundenen Endkunden. Letzteres Argument nahm auch der die Kommission im Rat
vertretende Christian Wasserfallen (fdp, BE) auf: Mit der Motion sollten für alle «gleich
lange Spiesse» geschaffen werden, denn es bestehe derzeit ein grosses
Ungleichgewicht auf dem Markt, da nicht alle Haushalte und KMU gleich viel für den
Strom bezahlen müssten und die Schweiz aufgrund unterschiedlicher Regelungen
einem «Flickenteppich» ähnlich sehe. Der zweite Schritt der Liberalisierung sei zudem
nötig, damit die Schweiz ein Stromabkommen mit der EU abschliessen könne.
Schliesslich könnten gemäss Wasserfallen erneuerbare Energien auf einem nicht
liberalisierten Markt gar nicht überleben, was der Energiestrategie 2050 widerspräche.
Auch Pierre-André Page (svp, FR) unterstützte Wasserfallen und fügte an, dass die
Konsumenten durch diesen Schritt mehr Flexibilität hätten, aus mehr attraktiven
Produkten auswählen und ihren Konsum so auch anpassen könnten.
Ganz anderer Meinung war SP-Fraktionschef Roger Nordmann – seine Minderheit hatte
die Ablehnung der Motion beantragt. In der Ratsrede sprach er von einer Illusion der
alles regelnden Marktmacht und warnte erstens davor, dass die Kunden durch die
geplante Liberalisierung keinen Rappen sparen würden, da die Produzenten bei mehr
Wettbewerb auf Werbung setzen würden, was die Endpreise wieder in die Höhe triebe.
Zweitens würde das Ziel der Förderung von erneuerbaren Energien entgegen der
Meinung Wasserfallens auch mit einer «ruckartigen Liberalisierung»  verfehlt, da die
Stromproduzenten dadurch wie Axpo und Alpiq in Schwierigkeiten gerieten und die
Schweiz von billigem ausländischem Kohlestrom überschwemmt würde. Betreffend das
Abkommen mit der EU und der damit verbundenen Versorgungssicherheit sah
Nordmann zwar die Notwendigkeit der Liberalisierung, das heisse jedoch nicht, dass
man den Markt den Marktkräften überlassen müsse, betonte er.  Stattdessen bedürfe
der Strommarkt staatlicher Korrektur- und Unterstützungsmassnahmen.
Für Gesprächsstoff sorgte in der Ratsdebatte vor allem auch der Motionstext selber.
Grundsätzlich befürworteten die im Rat sprechenden Parlamentarierinnen und
Parlamentarier die Liberalisierung, jedoch stritten sie um die Art und Weise wie diese
erfolgen sollte. Christian Imark (svp, SO) widersprach Roger Nordmann, dass niemand
von einer bedingungslosen Liberalisierung spreche, wie jener dies anprangere.
Nordmann las daraufhin den Gesetzestext vor und kritisierte, dass nirgends von
Leitplanken, einem EU-Abkommen oder von Investitionen in erneuerbare Energien
gesprochen werde. Zustimmen würde er erst, wenn diese Punkte auch geregelt seien.
Daraufhin meldete sich Bundesrätin Doris Leuthard zu Wort und beteuerte, dass die
Liberalisierung selbstverständlich von flankierenden Massnahmen begleitet werden
müsse. Eine Liberalisierung bringe vor allem Produktinnovationen, neue
Geschäftsmodelle, beseitige Preisdifferenzen auf den Strombeschaffungskosten und
sei deshalb auch konsumentenfreundlich. Bezüglich der Wahlfreiheit des
Stromanbieters konkretisierte Leuthard die Vorstellungen des Bundesrates, wonach der
Wechsel – wie bei der Krankenkasse – einmal jährlich möglich sein solle. Sie bat die
grosse Kammer zur Annahme der Motion. Dieser Bitte und der Empfehlung der
Mehrheit der UREK folgten 130 Nationalrätinnen und Nationalräte, 44 Gegenstimmen
gingen aus der SP- und der Grünen-Fraktion ein. 8 Personen enthielten sich der
Stimme. 15
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Energiepolitik

Im Herbst 2020 verstrich die Behandlungsfrist einer Motion Knecht (svp, AG) mit der
Forderung, die Finanzierung des Projekts «Energy Challenge» schnellstmöglich zu
stoppen. Nach der Ansicht des Motionärs seien zu viele Bundesgelder in das  zeitlich
verlängerte Projekt geflossen und die finanziellen Zuschüsse seien intransparent
vergeben worden. Zudem gleiche dieses gezielte Einwirken und die breite
Sensibilisierung der Bevölkerung mittels Steuergeldern einer «Propaganda», was in
einem freiheitlichen Staat nichts zu suchen habe. Unbeeindruckt von den Vorwürfen
zeigte sich in seiner Stellungnahme der Bundesrat, der die Motion zur Ablehnung
empfahl. Die «Energy Challenge» werde durch das Programm «Energie Schweiz»
unterstützt, das die Bevölkerung – in Umsetzung des Energiegesetzes (EnG) – in den
Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien informieren und weiterbilden soll.
Die beschaffungsrechtlichen Vorgaben seien zudem eingehalten worden. Nachdem
Christian Imark (svp, SO) Ende 2019 die Motion von seinem Amtskollegen übernommen
hatte, wurde sie knapp ein Jahr später ad acta gelegt. 16

MOTION
DATUM: 25.09.2020
MARCO ACKERMANN

Deutlich, mit 124 zu 62 Stimmen bei 2 Enthaltungen, erteilte der Nationalrat in der
Wintersession 2020 einer durch die UREK-NR abgeänderten Fassung der Motion
Français (fdp, VD) für einen Investitionsplan hinsichtlich der Energieautonomie der
Immobilien des Bundes bis in 12 Jahren grünes Licht. Primäres Ziel der Motion war es,
dass der Energieverbrauch der Bundesverwaltung mit erneuerbaren Energiequellen
gedeckt wird und der Bund damit eine Vorreiterrolle in der Energienutzung einnimmt.
Der Bundesrat soll dazu beauftragt werden, einen Investitionsplan vorzulegen (allenfalls
mittels Vierjahresplänen), um die Energieautonomie der Immobilien des Bundes bis in
12 Jahren sicherzustellen. Zankapfel der Motion war nicht das eigentliche Begehren
selber, sondern primär die Auslegung des Begriffs «Energieautonomie», was sich zuvor
auch schon in der ständerätlichen Debatte gezeigt hatte. Die UREK-NR hatte den
Motionstext daraufhin dahingehend abgeändert, dass die Immobilien des Bundes nicht
mehr innert zwölf Jahren energieautonom auszugestalten sind, sondern innert der
gleichen Frist die Ausrüstung der geeigneten Dach- und Fassadenflächen mit
Fotovoltaikanlagen für die Stromproduktion anzustreben ist. Zudem hatte die
Kommissionsmehrheit im Motionstext ergänzt, dass energetische Sanierungen bei
Bundesimmobilien, insbesondere auch bei der Nutzung erneuerbarer Wärme,
beschleunigt werden sollen. Nicht gänzlich aus dem Motionstext gestrichen hatte die
Kommission jedoch die vom Bundesrat kritisierte Bezeichnung «Energieautonomie».
Die Streichung derselben hatte zuvor auch der Ständerat als Erstrat von der UREK-NR
verlangt. Energieministerin Simonetta Sommaruga erklärte deshalb im Rat, dass auch
die abgeänderte Variante zwar in ihrer Stossrichtung der Meinung des Bundesrates
entspreche, die wörtliche Auslegung von «Energieautonomie» aber faktisch eine
Trennung der Bundesimmobilien vom übrigen Stromnetz verlangen würde, was erstens
nicht der Absicht des Motionärs entsprechen dürfte und zweitens riesige Investitionen
vonnöten machen würde. Der Bundesrat beantragte aus diesem Grund, nicht aber aus
anderen inhaltlichen Belangen, der Minderheit Imark (svp, SO) zu folgen und die Motion
abzulehnen. Die eigentliche Idee dieser Motion, die Bundesimmobilien innerhalb von
zwölf Jahren mit erneuerbarer Energie zu versorgen und dafür entsprechende
Investitionen zu planen, könne mit dem beschlossenen «Klimapaket Bundesverwaltung»
und der sehr ähnlichen Motion Jauslin (fdp, AG; Mo. 19.3784) erreicht werden, erklärte
die Energieministerin im Plenum, wo sie allerdings keine Mehrheit überzeugen konnte. 17
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DATUM: 17.12.2020
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Netz und Vertrieb

Die Debatte zum Bundesgesetz zum Um- und Ausbau der Stromnetze ging am 13.
Dezember 2017 in die letzte Runde. Die Einigungskonferenz hatte sich darauf geeinigt,
die Wasserkraft-Klausel des Ständerates in der Version vom 30. November zu
übernehmen, sie aber bis 2022 zu begrenzen. Bezüglich dem Messwesen setzte sich in
der Einigungskonferenz der Nationalrat durch; die Bestimmung wurde gestrichen. Eine
Minderheit der Einigungskonferenz Imark (svp, SO) wollte die Vorlage abschreiben. Der
Ständerat nahm die Vorlage gemäss der Einigungskonferenz mit 40 zu 0 Stimmen (1
Enthaltung) an. Im Nationalrat war die Vorlage umstrittener. Die Begrenzung der
Wasserkraft-Klausel bis 2022 konnte die Kritiker nicht besänftigen. Nationalrat Imark
warf am Rednerpult mit Zehnfrankennoten um sich, als er die „Geschenke“ beklagte,
die mit der Vorlage gemacht würden. Betont wurde am Rednerpult aber
verschiedentlich, dass die Wasserkraft-Klausel nur ein kleines Element der Vorlage sei
und der Kern – die Verkürzung der Bewilligungsverfahren zum Um- und Ausbau der
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Stromnetze – zu wichtig sei, als dass die Vorlage scheitern dürfe. Der Nationalrat
stimmte schliesslich mit 108 zu 69 Stimmen (15 Enthaltungen) zu. 
Am 15. Dezember wurde die Vorlage in den Schlussabstimmungen angenommen: im
Nationalrat mit 105 zu 71 Stimmen (14 Enthaltungen), im Ständerat einstimmig mit 42
Stimmen bei einer Enthaltung. 18

Le groupe de l'UDC pointe du doigt les flux de charge électriques imprévus qui
surchargent le réseau électrique helvétique. Comme exemple, le député Christian
Imark (udc, SO), orateur du groupe, a indiqué qu'environ un tiers des flux électriques
entre la France et l'Allemagne transite de manière imprévue par la Suisse. D'après le
groupe UDC, cette surcharge est non seulement un risque pour la sécurité de
l'approvisionnement helvétique, mais engendre également des coûts. Dans cette
optique, le groupe a déposé un postulat pour évaluer s'il est nécessaire d'installer des
déphaseurs aux frontières. 
Le Conseil fédéral s'est opposé au postulat. De son point de vue, les acteurs concernés
sont conscients de la problématique et des solutions ont déjà été envisagées avec les
gestionnaires de réseau des pays voisins. De plus, l'installation de déphaseurs aux
frontières engendrerait des coûts disproportionnés par rapport à la possibilité de
résoudre le problème grâce à une collaboration et intégration plus étroite avec les
différents partenaires européens de la Suisse. 
En chambre, le postulat a été rejeté par 140 voix contre 49 et 1 abstention. L'UDC n'a
pas réussi à convaincre au-delà de ses rangs. 19

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Wasserkraft

Die UREK-NR beurteilte die Standesinitiative Genfs „Schweizer Stauanlagen und
Wasserenergie retten“ anders als ihre Schwesterkommission und empfahl ihrem Rat,
dieser Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit Bäumle (glp, ZH) verteidigte das
Anliegen. Das Argument, der Initiative sei Folge zu geben, um das Mittel der
Besteuerung von nichterneuerbaren Energien noch eingehender zu prüfen, hatte im
Nationalrat jedoch keine Überzeugungskraft: Dieses Mittel sei bereits mehrfach
diskutiert und verworfen worden, hielt Nationalrat Imark (svp, SO) für die
Kommissionsmehrheit fest, worauf die grosse Kammer mit 118 zu 58 Stimmen (keine
Enthaltungen) der Standesinitiative keine Folge gab. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2017
NIKLAUS BIERI

Alternativenergien

Eine von Gabriela Suter (sp, AG) eingereichte Motion für eine nationale grüne
Wasserstoffstrategie, welche auch vom Bundesrat unterstützt wurde, soll das
Entwicklungspotential des Kraft- und Energiespeicherstoffes bis in die Jahre 2035 und
2050 aufzeigen sowie dessen Beitrag zum Klimaneutralitätsziel der Schweiz klären.
Insbesondere soll dabei ein Fokus auf die Schaffung einer Wasserstoff-Importstrategie
gelegt werden, die ökologische und soziale Gesichtspunkte aus der Produktion
miteinbezieht. In der Frühjahrssession 2021 wurde die Motion von Christian Imark (svp,
SO) bekämpft und ihre Behandlung deshalb verschoben. 21

MOTION
DATUM: 19.03.2021
MARCO ACKERMANN

Analog zu der sehr ähnlich lautenden, im Ständerat eingereichten und bereits
angenommenen Motion Français (fdp, FR; Mo. 19.3750) folgte der Nationalrat in der
Sommersession 2021 dem Antrag des Bundesrates und nahm eine Motion des Aargauer
FDP-Nationalrats Matthias Samuel Jauslin für eine Fotovoltaik-Offensive auf den
Immobilien des Bundes mit 135 zu 51 Stimmen bei zwei Enthaltungen an. Die Motion
verlangte, dass der Bundesrat innerhalb der nächsten zwölf Jahre dafür sorgt, dass der
Stromverbrauch der Bundesimmobilien durch eigene Produktionsanlagen gedeckt wird.
Zwar würde die Bundesverwaltung bereits heute zu 100 Prozent erneuerbaren Strom
aus Wasserkraft beziehen, allerdings führe dies dazu, dass der Bund als Grosskunde die
Verfügbarkeiten von umweltfreundlichen Ressourcen zulasten der Privatwirtschaft
monopolisiere, erklärte Jauslin im Rat. Die Bundesverwaltung solle deshalb die
Produktion von erneuerbaren Energien – als ideales Mittel durch Fotovoltaikanlagen auf
den Bundesimmobilien – ausweiten. Bekämpfer Christian Imark (svp, SO) kritisierte,
dieses Anliegen führe zu einer «unüberlegten, ineffizienten und überteuerten Politik».
Er forderte stattdessen, dass diese Aufgaben durch die Privatwirtschaft erfüllt werden
sollen. Zu reden gab wie bei der Motion Français zudem die Frage der Energieautarkie –
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ob also die Bundesverwaltung vom Rest der Energieversorgung abgetrennt und
autonom agieren müsste. Energieministerin Simonetta Sommaruga strich im Rat aber
heraus, dass eben gerade dieser Punkt ein entscheidender Unterschied zur Motion
Français darstelle, weil bei der vorliegenden Motion Jauslin keine Autarkie gefordert
werde und insbesondere auch Dritte – also privatwirtschaftliche Akteure – die
Fotovoltaikanlagen auf diesen entsprechenden Flächen betreiben könnten. In der
Abstimmung folgten schliesslich alle Fraktionen ausser der geschlossen ablehnenden
SVP-Fraktion dem Ansinnen des Bundesrates. 22

In der Sommersession 2021 befasste sich der Nationalrat mit einer Motion Suter (sp,
AG) für eine grüne Wasserstoffstrategie. In einem kleinen Wortgefecht stritten sich die
drei SVP-Nationalräte Christian Imark (SO), Mike Egger (SG) und Benjamin Giezendanner
(AG) mit der Motionärin und der Energieministerin Simonetta Sommaruga über die
Frage, ob es für die Erstellung einer solchen Wasserstoffstrategie nicht vorerst einer
Auslegeordnung bedürfe. So kritisierte Imark, dass zuerst die Grundlagen für die
Wasserstofftechnologie in der Schweiz erarbeitet werden müssten, wie dies im Postulat
Candinas (cvp, GR; Po. 20.4709) gefordert worden war, bevor mit einer Strategie ein
Problem gelöst werden könne. Mike Egger unterstellte der Motionärin und Bundesrätin
Sommaruga zu Beginn der Diskussion, dass sie wohl aufgrund ihrer fehlenden
Stellungnahmen im Rat selber vom Anliegen nicht genügend überzeugt seien. Mike
Egger wollte zudem wissen, weshalb seine eigene Motion (Mo. 21.3272) zur Förderung
von Wasserstofftankstellen mit Verweis auf den ausstehenden Bericht zum Postulat
Candinas vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen worden sei, während ebendieses
Ausstehen für die vorliegende Motion kein Problem darzustellen scheine.
Energieministerin Simonetta Sommaruga erklärte im Rat, dass die
Wasserstofftechnologie gut erforscht sei und der Bundesrat hier vorwärtsmachen
wolle. Die laufenden Arbeiten zum Bericht Candinas würden in die Erarbeitung der
Wasserstoffstrategie miteinbezogen und die beiden Vorhaben würden sich nicht
zuwiderlaufen. Die Ablehnung der Motion Egger sei derweil ein Entscheid des
Bundesratskollegiums gewesen und sie werde, falls dies erwünscht sei, Egger persönlich
die Gründe und Haltungen des Bundesrats erläutern, so Sommaruga. Schlussendlich
folgte die grosse Kammer dem Bundesrat und nahm das Anliegen mit 132 zu 58 Stimmen
an. Die Gegenstimmen stammten aus der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion und
von einigen wenigen Mitgliedern aus der Mitte- sowie der FDP-Fraktion. 23

MOTION
DATUM: 17.06.2021
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Mit seiner Botschaft zum Ausbauschritt 2019 STEP Nationalstrassen unterbreitete der
Bundesrat im September 2018 dem Parlament drei Bundesbeschlüsse: Den
Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2020–2023 für Betrieb,
Unterhalt und Ausbau im Sinne von Anpassungen, den Bundesbeschluss über den
Ausbauschritt 2019 für die Nationalstrassen sowie den Bundesbeschluss über den
Verpflichtungskredit für grössere Vorhaben im Nationalstrassennetz, für den
Ausbauschritt 2019 und für die Planung von noch nicht beschlossenen Projekten.
Der Zahlungsrahmen für Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen für 2020-2023
beläuft sich in der Fassung des Bundesrates auf CHF 8.156 Mrd. Mit dem Ziel der
Kapazitätserweiterung beantragte der Bundesrat dem Parlament den Beschluss des
Ausbauschrittes 2019 aus dem Strategischen Entwicklungsprogramm (STEP)
Nationalstrassen. Für grössere Vorhaben (insbesondere für den Bau der zweiten Röhre
im Zuge der Sanierung des Gotthard-Strassentunnels), für die Finanzierung des
Ausbauschrittes 2019 sowie für die Planung noch nicht beschlossener Projekte
beantragt der Bundesrat einen Verpflichtungskredit von CHF 4.651 Mrd. Für den
Ausbauschritt 2019 sah der Bundesrat die Projekte Kapazitätserweiterung Crissier,
Bypass Luzern inkl. Ergänzung Süd (Kriens–Hergiswil) und Ausbau Nord
(Kapazitätserweiterung Rotsee–Buchrain), sowie die Umfahrung Le Locle vor.
Die KVF-NR stimmte den vorgesehenen Projekten zu, beschloss aber, weitere Vorhaben
in den Ausbauschritt 2019 aufzunehmen: Die Umfahrung La Chaux-de-Fonds und die
Umfahrung Näfels seien baureife Projekte, die bereits mit der Annahme des NAF
beschlossen worden seien und aus der Übernahme des sogenannten neuen
Netzbeschlusses resultierten. Eine Minderheit Töngi (gp, LU) und eine Minderheit
Grossen Jürg (glp, BE) wandten sich gegen die Projekte Crissier und den Bypass Luzern,
fanden jedoch auch im Rat keine Mehrheit. Kritik erwuchs dem Geschäft in der Debatte
im Nationalrat im März 2019 von linker und grüner Seite: «Ce dossier, c'est un peu
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l'heure de vérité» befand etwa Lisa Mazzone (gp, GE) und meinte damit, was auch ihr
Vorredner Philipp Hadorn (sp, SO) schon ausgedrückt hatte – dass es angesichts des
Klimawandels nicht die richtige Lösung sei, Milliarden in den Ausbau des
Nationalstrassennetzes zu stecken. Mehrheiten der Fraktionen von SP, Grünen und
Grünliberalen stimmten dem Rückweisungsantrag Töngi zu, welcher jedoch mit 133 zu
53 Stimmen (bei einer Enthaltung) abgelehnt wurde.
Bei der Debatte des Ausbauschrittes 2019 wurden weitere Anträge beraten, etwa der
Antrag Ammann (cvp, SG) zur Aufnahme der Bodensee-Thurtal-Strasse in den
Ausbauschritt 2019, der Antrag Walliser (svp, ZH) für die Lückenschliessung in der
Zürcher-Oberland-Autobahn oder der Antrag Imark (svp, SO) für den
Muggenbergtunnel. Obschon alle drei Projekte noch keine Vorprüfung durchlaufen
haben, wie Bundesrätin Sommaruga betonte, nahm der Rat diese Anträge an und die
Projekte in den Ausbauschritt 2019 auf. Die Tatsache, dass die Kosten der
Lückenschliessung der Zürcher-Oberland-Autobahn (Antrag Walliser) noch unbestimmt
waren, führten bei der Abstimmung zur Lösung der Kostenbremse zu Verwirrung und
Heiterkeit: Es war nicht klar, wie hoch der Betrag nun eigentlich sein sollte, für den die
Kostenbremse gelockert würde. Auf Ordnungsantrag Glättli (gp, ZH) wurde die
Abstimmung zur Lockerung der Kostenbremse verschoben. 24

Mit einer Motion wollte Nationalrat Christian Imark (svp, SO) die Bestrafung von Radar-
Warngruppen stoppen. Artikel 98a des Strassenverkehrsgesetzes sei dahingehend zu
ändern, dass Hinweise in geschlossenen sozialen Gruppen, die sich auf den
Strassenverkehr beziehen (Radar-, Stau-, Gefahren-, Unfallwarnungen, Warnungen vor
Polizeikontrollen und dergleichen), nicht mehr bestraft würden. Die im September 2017
eingereichte Motion kam im September 2019 in den Nationalrat. Bundesrätin
Sommaruga wies auf eine Ungenauigkeit im Motionstext hin: So seien nur öffentliche
Warnungen vor Radarkontrollen verboten, nichtöffentliche seien hingegen erlaubt.
Hinweise in tatsächlich privatem Rahmen würden also nicht verfolgt. Das Verbot
öffentlicher Warnungen verteidigte die Verkehrsministerin: Es sei gerade die
Unvorhersehbarkeit der Radarkontrolle, welche einen guten Teil der
Präventionswirkung ausmache. Im Weiteren gebe es keine Probleme mit der Regelung.
Der Nationalrat beherzigte diese Ausführungen und lehnte die Motion mit 100 gegen 82
Stimmen (bei 8 Enthaltungen) ab. 25
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Pannenstreifenumnutzungen mit vereinfachten Verfahren ermöglichen wollte
Nationalrat Christian Imark (svp, SO) mit einer 2017 eingereichten Motion. Mittels
Pannenstreifenumnutzungen sollten gemäss dem Motionär Engpässe im
Nationalstrassennetz mit geringerem Aufwand behoben werden können, als dies mit
regulären Ausbauschritten der Fall sei. Weil jedoch die ordentlichen
Plangenehmigungsverfahren von «Querulantenverbänden» (Imark) gezielt dazu genutzt
würden, mit übertriebenen Forderungen den Ausbau über Jahrzehnte zu blockieren,
solle für Pannenstreifenumnutzungen kein ordentliches Plangenehmigungsverfahren
notwendig sein, sondern ein vereinfachtes Verfahren durchgeführt werden können.
Dies lasse sich rechtfertigen, weil die zur Umnutzung der Pannenstreifen notwendigen
baulichen Massnahmen weit geringer seien als jene im ordentlichen Ausbau, so die
Begründung des Motionärs. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da Pannenstreifenumnutzungen
oftmals mit weiteren Arbeiten einhergingen, beispielsweise mit
Lärmschutzmassnahmen, was ein ordentliches Plangenehmigungsverfahren doch
notwendig mache. Umnutzungen von Pannenstreifen als lokale Verkehrsmanagement-
Massnahmen ohne grössere bauliche Veränderungen würden hingegen ohnehin nicht
dem nationalstrassenrechtlichen Plangenehmigungsverfahren unterliegen. Obschon
Bundesrätin Sommaruga bei der Behandlung der Motion im Nationalrat im September
2019 ihren Willen bekundete, «rasch und unbürokratisch» mit temporären
Umnutzungen ohne grössere bauliche Anpassungen umzugehen, nahm die grosse
Kammer die Motion mit 115 gegen 75 Stimmen an (keine Enthaltungen). 26

MOTION
DATUM: 12.09.2019
NIKLAUS BIERI
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Die Nationalräte Benjamin Giezendanner (svp, AG; Mo. 22.3255), Walter Wobmann (svp,
SO; Mo. 22.3280 und Mo. 22.3281) und Christian Imark (svp, SO; Mo. 22.3289) reichten
im März 2022 insgesamt vier Motionen zu den aufgrund des Kriegs in der Ukraine
steigenden Benzin- und Heizkosten ein. Während Giezendanner und Wobmann ein
generelles Entlastungspaket für die Bevölkerung und die Wirtschaft forderten, das bei
der Mineralölsteuer auf Treib- und Brennstoffen oder beim Berufskostenabzug
ansetzen sollte, wurde Imark konkreter: Er verlangte eine mindestens 50-prozentige
Senkung der Mineralölsteuern auf Treib- und Brennstoffen, der CO2-
Kompensationspflicht sowie der MWST. Zeitgleich reichten die Ständeräte Werner
Salzmann (svp, BE; Mo. 22.3228), Marco Chiesa (svp, TI; Mo. 22.3244 und Mo. 22.3356)
und Hansjörg Knecht (svp, AG; Mo. 22.3243) dieselben vier Motionen in der kleinen
Kammer ein.
Der Bundesrat lehnte alle acht Vorstösse mit derselben Begründung ab: Er sehe zu
diesem Zeitpunkt keinen Bedarf für rasche Massnahmen, auch wenn die gestiegenen
Energiepreise eine Herausforderung darstellten. Vor dem Hintergrund dieser
Auswirkungen des Krieges sei aber bereits eine interdepartementale Arbeitsgruppe des
UVEK, des WBF und des EFD eingerichtet worden, welche laufend Grundlagen erarbeite
und darauf aufbauend auch allfällige Massnahmen sowie deren Finanzierung und
Konsequenzen prüfe. 27

MOTION
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Post und Telekommunikation

Im Zuge des Postauto-Skandals verlangte Nationalrat Imark (svp, SO) mittels Motion die
Rückforderung der Honorare, welche die Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG von der Post
für die Buchprüfung erhalten hatte. Der Motionär hielt in der Begründung der Motion
fest, die KPMG trage mit ihrer unkritischen Buchprüfung eine Mitverantwortung am
Postauto-Skandal. 
Im August 2018 antwortete der Bundesrat, er habe keine rechtliche Grundlage, um von
der KPMG Honorare zurückzufordern. Diese Möglichkeit habe nur der Post-
Verwaltungsrat. Weil die Motion damit quasi gegenstandslos war, wurde sie in der
Herbstsession 2018 vom Nationalrat diskussionslos abgelehnt. 28

MOTION
DATUM: 28.09.2018
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

In einer im September 2019 eingereichten Motion verlangte Nationalrat Christoph
Eymann (ldp, BS), dass der Bundesrat ein Umsetzungskonzept bezüglich Massnahmen
zur Reduktion der 80-prozentigen Energieverluste im Gebäudebereich vorlege. Der
durchschnittliche Wert von 80 Prozent Wärmeverlust hatte der Bundesrat selbst in
seiner Stellungnahme zu einer Interpellation (Ip. 10.3873) des damaligen Nationalrats
Reto Wehrli (cvp, SZ) genannt. Eymann begründete sein Anliegen damit, dass die
bestehenden Anstrengungen nicht ausreichten, um die in der Energiestrategie
festgehaltenen Ziele und Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens zu
erreichen. Deshalb solle der Bundesrat nun in einem Konzept aufzeigen, wie der Bund
insbesondere durch Anreize zur Gebäudesanierung und zur Solarenergieproduktion
einen Beitrag zur Verminderung des Energieverlustes in Gebäuden leisten könne. 
Die Motion wurde in der grossen Kammer von Christian Imark (svp, SO) bekämpft. Dieser
argumentierte, dass es bereits heute finanziell sinnvoll sei, ein Gebäude bei einem
Neubau gut zu isolieren. Hindernisse gebe es jedoch durch Regulierungen, weshalb vor
allem ein Regulierungsabbau vorgenommen werden solle, wenn man die
Energieeffizienz von Gebäuden steigern wolle. Bundesrätin Simonetta Sommaruga
entgegnete, dass der Bundesrat bereits am Abbau von Hindernissen und Regulierungen
arbeite. Ein Umsetzungskonzept von Minergie-P-Massnahmen sei aber dennoch sinnvoll
und der Bundesrat sei dazu bereit, dieses auszuarbeiten. Die Mehrheit des
Nationalrates schloss sich dem Antrag des Bundesrates an und nahm die Motion in der
Sommersession 2021 mit 137 zu 53 Stimmen an. Ablehnend stimmten einzig die
Parlamentarier und Parlamentarierinnen aus der SVP-Fraktion. 29

MOTION
DATUM: 17.06.2021
ELIA HEER
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Umweltschutz

Klimapolitik

Im August 2019 verschärfte der Bundesrat sein im Rahmen des Pariser
Klimaabkommens angekündigtes Reduktionsziel in Sachen Treibhausgase. Damals hatte
sich die Schweiz verpflichtet, ihre Emissionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990
zu halbieren. Nun kündigte er an, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral sein solle,
also ab Mitte des Jahrhunderts unter dem Strich keine Treibhausgase mehr emittieren
werde. Damit wolle die Schweiz ihren Beitrag dazu leisten, dass die globalen
Temperaturen bis 2100 nicht mehr als 1.5 Grad ansteigen. Dieses ambitionierte Ziel will
der Bundesrat gemäss Medienmitteilung vor allem durch weitere massive
Emissionseinsparungen in den Bereichen Verkehr, Gebäude, Industrie und
Landwirtschaft  erreichen. Im Rahmen der noch zu erarbeitenden Klimastrategie 2050
würden die entsprechenden Massnahmen definiert, so Umweltministerin Sommaruga.
Für die Reduktion der dennoch ausgestossenen Treibhausgase will die Schweiz auf
natürliche CO2-Speicher, wie etwa Wälder, setzen. Sie will aber auch neue
Technologien nutzen, die der Atmosphäre dauerhaft Treibhausgase entziehen und
diese dann speichern.
Links-Grüne Politiker und Politikerinnen, wie etwa Isabelle Chevalley (glp, VD),
begrüssten die Verschärfung des Reduktionsziels. Chevalley fügte an, dass der
Bundesrat bald ankündigen müsse, wie er das Ziel erreichen wolle. Für SVP-Politiker
Imark (svp, SO) hingegen war klar, dass die Anstrengungen der Schweiz zwecklos sind,
wenn gleichzeitig in anderen Ländern neue Kohlekraftwerke gebaut würden. Die NZZ
wiederum sagte voraus, dass dieses indikative und damit nicht verbindliche Ziel nur mit
Mühe zu erreichen sei. Ohne entsprechende Massnahmen seien solche von den
Regierungen gesteckten Ziele bloss «Visionen ohne Wirkung». Diese Ziele müssten nun
im zu revidierenden CO2-Gesetz konkretisiert werden. Die Medien wiesen zudem
darauf hin, dass die Schweiz mit dieser Zielsetzung die Hauptforderung der
Gletscherinitiative umsetze. 30

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.08.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Am frühen Montagmorgen des 21. Septembers 2020, also zu Beginn der dritten Woche
der Herbstsession der eidgenössischen Räte, besetzten einige Hundert
Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten den Bundesplatz vor dem Bundeshaus in Bern.
Die Medien waren sich rasch einig, dass dies ein geschickter, medienwirksamer
Schachzug war, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die Forderungen der
Gruppierung, die sich «Rise up for Change» nennt, waren sehr vielfältig und bestanden
gemäss einzelnen Medienberichten etwa aus der ökologischen Ausrichtung der
Landwirtschaft oder der Verpflichtung des Finanzsektors, seine Geldflüsse
offenzulegen. Auch sollen die Banken aufhören, in die fossile Industrie zu investieren.
Zudem sei die Bevölkerung bei der Umsetzung der Klimaziele besser einzubeziehen. Da
Kundgebungen auf dem Bundesplatz während den Sessionen des Parlaments seit 1925
verboten sind, war die Besetzung des Bundesplatzes illegal. Die Stadtberner Regierung
stellte den Aktivistinnen und Aktivisten am Montagabend ein Ultimatum, den
Bundesplatz bis am Dienstagmittag zu verlassen. Wie die Medien berichteten, gab es
bereits vor diesem Ultimatum von Seiten des Ratsbüros von National- und Ständerat
und von Politikerinnen und Politikern von rechts bis in die politische Mitte die
Forderung an die Stadt Bern, den Bundesplatz schnellstmöglich zu räumen. Christian
Imark (svp, SO) forderte den Bundesrat per Motion gar dazu auf, die Stadt Bern zu
enteignen und somit auf dem Bundesplatz zukünftig selber für die Durchsetzung von
Recht und Ordnung zu sorgen. Viele Politiker und Politikerinnen von rechts-
bürgerlicher Seite, beispielsweise Peter Keller (svp, NW) oder Hans-Peter Portmann
(fdp, ZH), warfen der Berner Stadtregierung vor, zu wenig hart durchzugreifen. Auch für
die Medien war die Haltung der Berner Stadtregierung Anlass für ausführliche
Berichterstattung. Sie spekulierten teilweise, dass sich die rot-grüne Berner Exekutive
im Dilemma zwischen Durchsetzung der Rechtstaatlichkeit einerseits und Sympathie für
die Protestierenden andererseits befinde und vor den Wahlen im November 2020 keine
Fehler machen wolle. Linke Politikerinnen und Politiker äusserten mehr Verständnis für
die Aktion und für die Haltung der Stadtregierung. Aline Trede (gp, BE) und Balthasar
Glättli (gp, ZH) forderten in den Medien denn auch, das Verbot von Kundgebungen
während der Session aufzuheben. Nachdem die Klimaaktivistinnen und -aktivisten auch
ein zweites Ultimatum der Stadt Bern hatten verstreichen lassen, wurde das Camp rund
48 Stunden nach Beginn der Aktion von der Berner Polizei und Feuerwehr geräumt. Ob
und was die Aktion für die Klimapolitik gebracht hatte, wurde von den Zeitungen
unterschiedlich eingeschätzt. Die Weltwoche schrieb von «Erosion des Rechtsstaates»
und «rechtsstaatlicher Verlotterung» und die NZZ war der Ansicht, dass die

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.09.2020
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Platzbesetzung dem Anliegen des Klimaschutzes eher schade. Dem stimmte ein
Kommentar im Blick zu, wonach die Aktivistinnen und Aktivisten mit dieser Aktion viele
Leute verschreckt und keine neuen Sympathisanten dazu gewonnen hätten. Die linke
Wochenzeitung fand den zivilen Ungehorsam angesichts der weltweiten
Klimaerwärmung hingegen gerechtfertigt. Weiter wurde von den Medien vermutet, dass
die Räumung den Klimaaktivisten helfe, weil nichts so langweilig gewesen wäre, wie ein
Protest, der nicht geräumt werde, dann langsam an Besetzerinnen und Besetzern
verliere und so schliesslich im Sande verlaufe. Auch habe die Klimabewegung durch das
Protestcamp wieder an Schwung gewonnen, nachdem die Klimapolitik über Monate
hinweg von der Corona-Pandemie überschattet worden sei. 31

Nachdem National- und Ständerat je drei Mal über die Revision des CO2-Gesetzes
debattiert hatten, bestanden immer noch einige Differenzen zwischen den Räten und
so kam es in der Herbstsession 2020 zu einer Einigungskonferenz. Diese präsentierte
Vorschläge für alle noch übrig gebliebenen Differenzen, welche in beiden Räten auf
Zustimmung stiessen. Bei der wichtigsten Differenz, der CO2-Abgabe auf Flügen in
Privatflugzeugen, setzte sich die Variante des Ständerates durch, wonach diese Abgabe
je nach Gewicht des Flugzeugs, Reisedistanz und Wettbewerbsfähigkeit des Flugplatzes
zwischen CHF 500 bis CHF 3000 kosten soll. Einig wurden sich die Räte auch bei den
Bussen, die bei der Umgehung der CO2-Abgabe anfallen sollen. Hier stimmte man der
Version des Nationalrates zu, welche vorsieht, dass Bussen auch bei fahrlässiger
Hinterziehung ausgesprochen werden sollen. Bei der letzten Differenz einigten sich die
Räte schliesslich darauf, dass auch Anlagen zur Produktion erneuerbarer Gase in den
Genuss von Beiträgen aus dem Klimafonds kommen sollen. 
In der Schlussabstimmung im Ständerat stimmten einige Mitglieder von SVP und FDP
gegen das Gesetz, es wurde jedoch klar angenommen (33 zu 5 Stimmen, bei 6
Enthaltungen). Im Nationalrat kündigte Christian Imark (svp, SO) in einer flammenden
Rede an, dass das vorliegende Gesetz missraten sei und die SVP ein Referendum
dagegen klar unterstützen werde. In der darauffolgenden Schlussabstimmung wurde die
Vorlage mit 129 zu 59 Stimmen bei 8 Enthaltungen deutlich angenommen. Die SVP
stimmte dabei mit einer Ausnahme geschlossen gegen das Gesetz. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Hintergrund des Postulates «Reduzierte Bemessungsgrundlage bei
Geschäftsfahrzeugen mit 0g CO2/km im Betrieb» der UREK-NR war die Tatsache, dass
Elektroautos, die als Geschäftsfahrzeuge verwendet werden, gleich besteuert werden
wie Autos mit fossilem Antrieb. Aufgrund des hohen Anschaffungspreises von
Elektroautos habe dies eine starke Belastung durch Einkommenssteuern und
Sozialversicherungen zur Folge. Mit dem im September 2020 eingereichten Postulat
wurde der Bundesrat aufgefordert, in einem Bericht darzulegen, welche Auswirkungen
eine reduzierte Bemessungsgrundlage des Privatanteils für Inhaberinnen und Inhaber
von Geschäftsfahrzeugen mit klimaneutralem Antrieb hätte. 
Der Bundesrat erklärte sich bereit zu prüfen, ob eine differenziertere Bemessung
zugunsten von Elektroautos opportun sei.
Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2020 mit dem Geschäft. Er nahm das
Geschäft deutlich, mit 133 zu 48 Stimmen (bei einer Enthaltung), an und entschied
damit im Sinne der Mehrheit der Kommission und entgegen des Antrags Imark (svp, SO),
der die Ablehnung des Postulates gefordert hatte. Die ablehnenden Stimmen stammten
von 47 Mitgliedern der SVP-Fraktion und einem Mitglied der Mitte-Fraktion. 33

POSTULAT
DATUM: 03.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Frühjahressession 2022 diskutierte der Nationalrat während mehreren Sitzungen
ausführlich über die «Gletscher-Initiative» sowie über den dazugehörigen direkten
Gegenentwurf des Bundesrates. Der indirekte Gegenvorschlag zur Initiative war
eigentlich noch nicht Gegenstand der Beratungen, es wurde aber bereits deutlich, dass
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier grosse Hoffnungen in ihn setzten.
Diese Hoffnungen umschrieb etwa Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
exemplarisch: Ihre Fraktion erachtete den indirekten Gegenvorschlag als den richtigen
Weg, zumal er neben den Zielen auch die dafür nötigen Massnahmen enthalte und
schneller wirke als eine Verfassungsänderung. Auch auf das an der Urne abgelehnte
CO2-Gesetz sowie auf den Krieg in der Ukraine wurde in der Debatte mehrmals Bezug
genommen: Während beispielsweise Philipp Kutter (mitte, ZH) betonte, dass das
Parlament aufgrund der Befindlichkeit der Stimmbevölkerung bei dieser Vorlage nun
insbesondere Rücksicht auf die sozialverträgliche Ausgestaltung der Klimapolitik
nehmen müsse, argumentierte Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) im Hinblick auf
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den Ukraine-Krieg, dass ein Verzicht auf Erdgas und -öl nicht nur dem Klimaschutz
diene, sondern auch die energiepolitische Souveränität sichere und die Abhängigkeit
von autoritären Staaten verringere. Des Weiteren wurde aus den Voten der Fraktionen
und aus der anschliessenden freien Debatte deutlich, dass die meisten
Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Ansicht vertraten, dass der Klimaschutz
vorangebracht werden müsse. Auch die SVP-Fraktion biete Hand zu Lösungen für die
Klimapolitik, die ein « vorteilhafte[s] Kosten-Nutzen-Verhältnis» aufwiesen, wie
Christian Imark (svp, SO) ausführte. Die SVP-Fraktion sei jedoch nicht bereit, fossile
Energieträger zu verbieten, ohne zu wissen, wie und wann diese ersetzt werden können,
ergänzte Pierre-André Page (svp, FR).
Die Kommission hatte sich im Vorfeld der Session mehrheitlich dafür ausgesprochen,
die Initiative abzulehnen und stattdessen dem direkten Gegenentwurf zuzustimmen. Es
lagen jedoch zwei Minderheitsanträge vor: Der Antrag der Minderheit Nordmann (sp,
VD) forderte, sowohl die Initiative als auch den direkten Gegenentwurf anzunehmen
und den Gegenentwurf in der Stichfrage vorzuziehen; der Antrag der Minderheit Egger
(gp, TG) wollte die Initiative annehmen und gar nicht erst auf den direkten
Gegenentwurf eintreten. Beide Anträge wurden jedoch vom Nationalrat verworfen:
Zuerst sprach sich dieser mit 108 zu 70 Stimmen (bei 14 Enthaltungen) für Eintreten auf
den direkten Gegenentwurf aus, wobei sich die Fraktionen der Grünen und der SVP
geschlossen gegen Eintreten aussprachen (respektive der Stimme enthielten). In der
Folge scheiterte auch der Minderheitsantrag Nordmann mit 89 zu 99 Stimmen (bei 4
Enthaltungen). Nebst den geschlossen stimmenden SP-, GLP- und Grünen-Fraktionen
hatten sich auch einige Mitglieder der Mitte-Fraktion für eine doppelte Ja-Empfehlung
ausgesprochen. Damit empfahl die grosse Kammer den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern die Volksinitiative zur Ablehnung.
Am direkten Gegenentwurf wurden sodann noch einige wenige Änderungen
vorgenommen: Eine Mehrheit hiess einen Antrag Pult (sp, GR), gemäss welchem die
Klimapolitik die Rand- und Bergregionen aufgrund ihrer besonderen Situation
unterstützen soll, gut. Ebenfalls mehrheitlich unterstützt wurde ein Antrag Romano
(mitte, TI) betreffend den Absenkpfad der Treibhausgasemissionen: So müsse das
zukünftige Gesetz in Umsetzung der Verfassung «Zwischenziele [benennen], die zu
einer über die Zeit gleichmässigen Reduktion der Treibhausgasemissionen führen, und
[...] die zur Erreichung der Zwischenziele erforderlichen Instrumente [regeln]». 
Abgelehnt wurden hingegen zwei Anträge Nordmann und Klopfenstein Broggini:
Während der Antrag Nordmann ein Programm für den raschen Austausch von Gas-, Öl-
und Elektrowiderstandsheizungen gefordert hatte, verlangte der Antrag Klopfenstein
Broggini, dass die Schweiz das Ziel von netto Null Treibhausgasemissionen bereits im
Jahr 2040, spätestens aber im Jahr 2050 erreicht. Die Mehrheit des Rates blieb aber
beim Zeithorizont von 2050.
In der Gesamtabstimmung wurde der direkte Gegenwurf mit 104 zu 67 Stimmen bei 21
Enthaltungen angenommen. Wie bereits bei der Eintretensabstimmung stimmten nebst
der Mehrheit der SVP-Fraktion auch die Grünen geschlossen gegen den Entwurf, da sie
die Volksinitiative bevorzugten. Die vielen Enthaltungen stammten von zahlreichen SVP-
Mitgliedern sowie von einzelnen Exponentinnen und Exponenten der Mitte-, der
FDP.Liberalen und der SP-Fraktionen. 34

Der Nationalrat diskutierte in der Sommersession 2022 ausführlich über den indirekten
Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative: In zwei Sitzungen und in insgesamt über 130
Wortmeldungen tauschten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier über die
zukünftige Klimapolitik aus.
Die Sprechenden der Kommission, Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) und Roger
Nordmann (sp, VD), präsentierten die Vorlage: Diese stelle ein Rahmengesetz dar, in
welchem zum einen die Ziele mit CO2-Absenkpfaden für einzelne Sektoren festgelegt
worden seien und welches zum anderen auch bereits einzelne finanziell wirksame
Massnahmen enthalte. Die UREK-NR-Sprecherin betonte, dass dieser Entwurf im
Gegensatz zum von der Stimmbevölkerung abgelehnten CO2-Gesetz keine Erhöhung
von Abgaben und keine neuen Steuern beinhalte. Anschliessend begründete Michael
Graber (svp, VS) im Namen seiner Minderheit den Antrag auf Nichteintreten. Erstens
lehne die Minderheit den indirekten Gegenvorschlag aus demokratiepolitischen
Gründen ab: So habe die Stimmbevölkerung vor ziemlich genau einem Jahr die Revision
des CO2-Gesetzes abgelehnt, dessen Ziele mit dem vorliegenden Entwurf quasi
identisch seien; diesen Volkswillen gelte es zu respektieren. Zudem wolle die
Kommission mit dem indirekten Gegenvorschlag das Ständemehr umgehen, da dieses
bei einem allfälligen fakultativen Referendum im Gegensatz zur Initiative nicht
notwendig sei. Zweitens sei das vorliegende Gesetz «unredlich», da das Hauptproblem
für die Klimabilanz der Schweiz, das Bevölkerungswachstum, nicht berücksichtigt
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werde, obwohl «mehr Menschen [...] ganz einfach mehr CO2 [produzieren]». Drittens
sei die Vorlage nicht sinnvoll; in der gegenwärtigen Lage mit dem Krieg in der Ukraine
solle sich die Schweiz lieber darauf konzentrieren, eine Strommangellage zu
verhindern.

Nach diesem Votum äusserten sich die Fraktionen zum Eintreten und erörterten ihre
generelle Haltung zur Vorlage. Die Grüne-, die SP-, die GLP-, die Mitte- und die
FDP.Liberale-Fraktion gaben an, auf die Vorlage einzutreten, und lobten diese in weiten
Teilen. So freute sich etwa Kurt Egger (gp, TG) seitens der Grünen-Fraktion, dass das
netto-Null-Ziel, das wichtigste Anliegen der Gletscher-Initiative, Eingang in das Gesetz
gefunden hatte und auch Reduktionsziele für einzelne Sektoren aufgenommen wurden.
Er begrüsste auch das Ziel, die Finanzflüsse klimaverträglich auszurichten. Nadine
Masshardt (sp, BE) betonte die Relevanz der beiden «Herzstücke» der Vorlage, das
Förderprogramm für den Ersatz fossil und elektrisch betriebener Heizungen und die
Finanzierung neuartiger Prozesse und Technologien. Für die GLP-Fraktion betonte
Barbara Schaffner (glp, ZH), dass der indirekte Gegenvorschlag so weit gehen soll, dass
der Rückzug der Volksinitiative ermöglicht wird, während die Vorlage aber gleichzeitig
auch nicht überladen werden soll. Mitglieder der Mitte- und der FDP.Liberalen-
Fraktionen unterstrichen, dass ihre Fraktionen hinter dem Übereinkommen von Paris
und der Klimaneutralität bis 2050 stünden. Die SVP-Fraktion schliesslich sprach sich als
einzige Fraktion gegen Eintreten aus. Christian Imark (svp, SO) wiederholte im Namen
der SVP im Wesentlichen die von Michael Graber vorgebrachten Gründe und kritisierte,
dass es im vorliegenden Gesetz um «Umverteilung, um Bevormundung und um
Verteuerung» gehe. 
Nach den Fraktionen ergriff Umweltministerin Simonetta Sommaruga das Wort. Sie
begrüsste im Namen des Bundesrates den Entwurf der Kommission für das neue
Klimarahmengesetz. Dieses passe auch gut zum CO2-Nachfolgegesetz, welches der
Bundesrat derzeit vorbereite. Angesichts des Krieges in der Ukraine sei es noch einmal
drängender geworden, von den fossilen Energieträgern unabhängig zu werden. Der
einzige Punkt, den Sommaruga am Entwurf bemängelte, war das geplante
Förderprogramm für die Industrie, welches den Bundeshaushalt während sechs Jahren
jährlich mit CHF 1.2 Mrd. belasten würde. Der Bundesrat sei der Ansicht, dass dies
derzeit finanziell nicht drin liege. An die SVP-Fraktion gerichtet erklärte Sommaruga des
Weiteren, dass über die eigentlichen Umsetzungsmassnahmen im Rahmen von
etappenweise vorgelegten Revisionen des CO2-Gesetzes entschieden werde. Dadurch
sei bei jeder Revision wieder ein Volksentscheid möglich. Einen Einzelantrag von
Thomas Aeschi (svp, ZG), der forderte, den Entwurf an die Kommission zurückzuweisen,
um ein ordentliches Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag
durchzuführen, bevor dieser beraten wird, lehne der Bundesrat ab, so Sommaruga. Die
Exekutive teile diesbezüglich die Ansicht der Mehrheit der Kommission, dass eine
solche Vernehmlassung keine neuen Erkenntnisse bringen würde. Anschliessend
stimmte der Nationalrat über Eintreten sowie über den Einzelantrag Aeschi ab.
Eintreten wurde mit 135 zu 52 Stimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen. Der Antrag
Aeschi wurde mit einem ähnlichen Stimmenverhältnis abgelehnt. Die beiden Anliegen
fanden ausserhalb der SVP-Fraktion keine Zustimmung.

Danach wurden in einem ersten Debatten-Block die Artikel zu den Zielen des Gesetzes
diskutiert. Dabei galt es einige Anträge von links-grün und von der SVP zu beraten. Eine
Minderheit um Delphine Klopfenstein Broggini (gp. GE) forderte beispielsweise, dass die
Schweiz bereits 2040 und nicht erst 2050 klimaneutral werden solle. Eine Minderheit
Graber hingegen wollte die Verminderungsziele für die einzelnen Sektoren streichen.
Diese Ziele kämen einer Planwirtschaft gleich, welche Innovation verhindere und das
Wirtschaftswachstum bremse, argumentierte Graber. Der Nationalrat lehnte alle
Minderheitenanträge ab. 

In einem zweiten Block wurden die Massnahmen zur Umsetzung der Ziele beraten. In
diesem zweiten Block brachten allen voran Personen aus der SVP-Fraktion Anträge vor;
beispielsweise sollte das Ziel der klimaverträglichen Ausrichtung der Finanzflüsse
gestrichen werden. Auch das Sonderprogramm zum Ersatz von Heizungsanlagen wollte
eine Minderheit Rösti (svp, BE) aus dem Gesetz entfernen. Dieses binde lediglich
Gelder, die besser für die Stromproduktion genützt würden, argumentierte Rösti.
Bundesrätin Sommaruga äusserte sich im Rahmen des zweiten Blocks vor allem zur
geplanten Förderung von neuartigen Technologien und zur Absicherung von Risiken für
öffentliche Infrastrukturen. Sie beantragte, die entsprechenden Artikel zu streichen
und diese besser in die geplante Revision des CO2-Gesetzes aufzunehmen.
In den abschliessenden Abstimmungen folgte der Nationalrat fast überall dem Weg, den
die vorberatende UREK-NR vorgespurt hatte. Er stimmte lediglich einer kleineren
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Änderung zu, wonach die Gemeinden, anders als die Kantone und der Bund, in Bezug
auf die Erreichung der Klimaneutralität und in Bezug auf die Anpassung an die
Auswirkungen des Klimawandels keine Vorbildfunktion für Private und die Wirtschaft
übernehmen müssen. Diese Vorbildfunktion besteht darin, dass die Bundesverwaltung
bis zum Jahr 2040 mindestens klimaneutral sein muss; die Kantone müssen dieses Ziel
lediglich anstreben.

In der Gesamtabstimmung votierte der Nationalrat mit 122 zu 72 Stimmen für Annahme
des Entwurfs. Die Gegenstimmen stammten aus den Reihen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion sowie von einigen Mitgliedern der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktionen. 35

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Nadine Masshardt (ps, BE) souhaitait que le Conseil fédéral élabore un rapport sur le
potentiel de création d'emplois en Suisse découlant de la promotion des énergies
renouvelables et l'efficacité énergétique. L'analyse devait permettre d'identifier où se
situait à long terme, le plus fort potentiel de création d'emploi sur le marché suisse en
fonction de la forme d'énergie. Le Conseil fédéral a proposé d'accepter le postulat.
Après avoir été combattu par Christian Imark (udc, SO), il a été adopté par le Conseil
national par 126 voix contre 52 et 1 abstention. 36

POSTULAT
DATUM: 10.09.2020
DIANE PORCELLANA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Mai 2017 hat der Nationalrat ein Postulat Mazzone (gp, GE) angenommen. Die Grüne
warnte mit ihrem Vorstoss vor Aluminiumsalzen, die in Deodorants vorkommen und auf
einige Körperzellen eine toxische Wirkung entfalten können. Sie stützte sich in ihrer
Argumentation auf eine Studie der Universität Genf. Zu drei Punkten bat die Postulantin
den Bundesrat, Stellung zu nehmen: Zunächst sollten die zu diesem Thema
veröffentlichten Studien analysiert werden, um Massnahmen des Bundes prüfen zu
können. Dann müsse in die Wege geleitet werden, dass eine rechtliche Grundlage
geschaffen werde, um die Hersteller verpflichten zu können, auf ihren Produkten
Warnhinweise zu platzieren. Damit sollten Konsumentinnen und Konsumenten auf die
gesundheitsschädigenden Eigenschaften solcher Produkte aufmerksam gemacht
werden können. Als letzte und einschneidendste vorgeschlagene Massnahme sollte
geprüft werden, ob ein schweizweites Verbot für Aluminiumsalze enthaltende
Deodorants angezeigt sei. 
Der Bundesrat zeigte sich offen gegenüber dem Anliegen, denn die Sicherheit der sich
auf dem Markt befindlichen Produkte sei wichtig. Nachdem das Postulat nach der
Einreichung im Vorjahr von Nationalrat Imark (svp, SO) noch bekämpft worden war,
gelangte es auf die Agenda der Frühjahrssession 2017. Dort kochte die Stimmung hoch –
unerwartet, wie Bundesrat Berset selbst in seiner Ansprache feststellte. Er habe sich
nicht vorstellen können, dass eine derart emotionale Debatte über Aluminiumsalze
geführt werden würde, was ihn sogleich leicht ins Schwitzen gebracht habe. Jedenfalls
sprach er sich für die Annahme des Postulates aus, weil es wichtig sei, einen
Standpunkt für die Schweiz zu finden, und es auch im Sinne einer Information der
Öffentlichkeit angezeigt sei, diese Thematik vertieft zu betrachten. Ein Bericht dürfe
hier durchaus drin liegen. Damit entgegnete er Imarks vehementes Anrennen gegen die
Annahme des Postulates. Es sei – so der Solothurner – schlicht nicht nötig, dass die
Schweiz hier vorpresche und Verbote erlasse, während zahlreiche Behörden der EU und
die Kosmetikindustrie keine Hinweise auf medizinische Risiken durch diesen
Inhaltsstoff erkannt hätten. Die Ratslinke warf Imark vor, dass er ausblende, dass es mit
dem Postulat zunächst nur um eine Bestandsaufnahme gehen würde. Nach einer
hitzigen Debatte setzte sich eine Mehrheit von 126 gegen 58 Stimmen, letztere
stammten bis auf eine alle aus der SVP-Fraktion, für die Annahme des Postulates
durch. 37

POSTULAT
DATUM: 02.05.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

Le député Christian Imark (udc, SO) souhaite un rappel à l'ordre des requérants
réfractaires. Il entend ainsi tirer la sonnette d'alarme sur des situations dont il a pris
connaissance par la Basler Zeitung. Dans les foyers pour personnes mineurs relevant de
l'asile (en procédure ou admises provisoirement) la situation disciplinaire serait
inquiétante. Christian Imark vise par une motion, déposée en mars 2018, tout
particulièrement des jeunes originaires de Somalie et d'Erythrée, dont il estime que ce
sont des «réfractaires qui pensent que tout leur est dû, sans fournir une moindre
contre-prestation». Pour pallier à cette situation, l'agrarien demande un catalogue de
sanctions disciplinaires qui pourraient être appliquées dans les foyers, allant de la
confiscation du téléphone à l'expulsion dans le pays d'origine en passant par
l'internement. 
Le Conseil fédéral s'est positionné contre la motion. Par le truchement de la ministre
de Justice et Police, Karin Keller-Sutter, il a rappelé les possibilités de sanction
existantes: la réduction de l'aide sociale, les règlements internes aux foyers d'accueil,
qui sont en outre tenus de communiquer tous les incidents relevant du pénal aux
autorités de poursuite et enfin les mesures de contrainte du droit des étrangers, qui
peuvent être appliquées aux personnes mineures, si les conditions sont remplies. 
Le projet Imark n'a pas séduit en dehors des rangs de son parti: deux députés PLR
seulement ont plébiscité la motion, qui a été refusée par 134 voix contre 54 et deux
abstentions (PLR et groupe du centre). Celle-ci a donc été classée en mars 2020. 38

MOTION
DATUM: 05.03.2020
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Ein Postulat Quadranti (bdp, ZH) wollte den Bundesrat mit der Prüfung von einerseits
geeigneten Massnahmen zur Verhinderung von Radikalisierungstendenzen in
muslimischen Vereinen und andererseits der Förderung einer effektiven
Selbstregulierung derer beauftragen. Das Postulat war bereits im Herbst 2016 ein erstes
Mal zur Beratung eingereicht, damals aber von Christian Imark (svp, SO) und der SVP-
Fraktion bekämpft worden, weshalb die Diskussion verschoben worden war.
Auch wenn sich bei der grossen Mehrheit der muslimischen Bevölkerung keine
Probleme zeigen würden, liessen sich besonders in jüngerer Zeit problematische
Entwicklungen in einigen muslimischen Vereinen beobachten, welche auf klare
Tendenzen zur Radikalisierung einzelner Personen hinwiesen. Der Bundesrat solle
daher in Zusammenarbeit mit den Kantonen geeignete Massnahmen erarbeiten, um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Eine mögliche Massnahme sieht Quadranti in der
Gewährung finanzieller Mittel, welche bei der Erfüllung klar definierter Anforderungen –
bei regelmässiger Kontrolle – zugesprochen werden könnten. Mithilfe dieser
zusätzlichen finanziellen Mittel könnten die Vereine bspw. eine Stelle für einen
„Sektenbeauftragten“ schaffen, um so bereits präventiv eingreifen zu können. Des
Weiteren wären die Vereine nicht mehr von ausländischen Geldgebern abhängig, was
besonders bei der Personalbeschaffung – Stichwort ausländische Imame – eine bessere
Transparenz gewährleisten würde.
Imarks Vorwurf an Quadranti zielte auf ebendiesen finanziellen Zuschuss. Er sehe das
Fernziel dieses Vorstosses offenbar darin, dazu beizusteuern, dass der Islam in der
Schweiz als Landeskirche anerkannt werden solle – diese Stossrichtung würde aber von
ihm und seiner Fraktion deutlich abgelehnt. Er könne nicht einsehen, weshalb er, der ja
als Katholik bereits seine Kirchensteuer entrichte, nun auch noch die Steuer anderer
religiöser Gemeinschaften in der Schweiz übernehmen solle. Hier müsse man sich auf
das Prinzip der Eigenverantwortung rückbesinnen und Forderungen stellen und nicht,
wie verlangt, den Vereinen das Geld hinterherwerfen.
Der Bundesrat hatte dem Nationalrat das Postulat zur Annahme beantragt. Dieser kam
dem Antrag aber nicht nach und lehnte in der Frühjahrssession 2017 den Vorstoss mit
103 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 39

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
MELIKE GÖKCE

1) AB NR, 2022, S. 339 f.; Mo. 20.4559
2) AB NR, 2020 S. 1717 f.; AB NR, 2020 S. 1752 f.; Mo. 20.4028; NZZ, 22.9., 23.9.20; AZ, Blick, LT, 24.9.20; So-Bli, 27.9.20;
Blick, 30.9.20
3) SZ, 13.3., 8.6., 17.6., 18.6., 18.7., 22.7., 25.7., 29.7., 5.8., 19.8., 21.8., 4.9., 3.10., 23.10., 14.11.20; BLZ, 12.1.21; SZ, 5.2., 13.2.21;
SZ, 8.3.21; SZ, 10.3.21; SZ, 26.4.21; SZ, 27.4.21
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4) SZ, 2.4.15; NZZ, 4.6.15; SZ, 8.7., 5.8., 6.8., 7.8.15; NZZ, 19.8.15; SZ, 11.9., 24.9., 3.10.15; SZ, 19.10.15
5) SZ, 18.1., 22.2., 23.2., 29.3., 5.4., 30.4.19; SZ, 13.8.19; SZ, 24.9., 27.9., 1.10., 3.10., 5.10.19
6) SZ, 15.1., 18.1., 23.3., 29.3., 4.4., 5.4., 9.4., 25.4., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 23.8., 30.8., 25.9., 1.10., 2.10.19; WoZ, 3.10.19;
AZ, SZ, 4.10.19; SZ, 5.10., 7.10., 21.10., 22.10., 23.10., 24.10., 30.10.19; NZZ, SZ, 18.11.19
7) BO CE, 2017, p. 469 ss.; BO CN, 2017, p. 1597 ss.; BO CN, 2017, p. 268 ss.
8) Bericht Bundesrat vom 29.1.20; Medienmitteilung APK-SR vom 31.8.20
9) BBl, 2021 747
10) BBl, 2021 747
11) Bericht UREK-NR vom 28.08.2017
12) AB NR, 2017, S. 2180 ff.
13) AB NR, 2020, S. 2150 ff.; AB NR, 2020, S. 2165 ff.; AB NR, 2020, S. 2215 ff.; NZZ, 28.11.20; AZ, CdT, NZZ, TA, 4.12.20
14) AB NR, 2017, S. 283 ff.; LT, NZZ, 9.3.17
15) AB NR, 2018, S.304 ff.; AZ, BaZ, SGT, TA, 9.3.18
16) Mo. 18.4066
17) AB NR, 2020, S. 2636 ff.; Bericht UREK-NR vom 10.2.20
18) AB NR, 2017, S. 2123 ff.; AB NR, 2017, S. 2223; AB SR, 2017, S. 1018; AB SR, 2017, S. 988 ff.
19) BO CN, 2022, pp.533
20) AB NR, 2017, S. 1491 ff.; Medienmitteilung UREK-NR
21) AB NR, 2021, S. 658
22) AB NR, 2019, S. 1934; AB NR, 2021, S. 1412 f.
23) AB NR, 2021, S. 1431 ff.
24) AB NR, 2019, S. 206 ff.; BBl, 2018, S. 6949 ff.; BLZ, TA, TZ, 12.3.19
25) AB NR, 2019, S. 1529
26) AB NR, 2019, S. 1530
27) Mo. 22.3228; Mo. 22.3243; Mo. 22.3244; Mo. 22.3255; Mo. 22.3280; Mo. 22.3281; Mo. 22.3289; Mo. 22.3356
28) AB NR, 2018, S. 1731
29) AB NR, 2021, S. 1417; Mo. 10.3873
30) Medienmitteilung Bundesrat vom 28.8.19; LT, NZZ, SGT, 29.8.19; WW, 5.9.19
31) AZ, Blick, CdT, LT, NZZ, 22.9.20; AZ, Blick, CdT, LT, NWZ, NZZ, 23.9.20; APZ, AZ, Blick, CdT, LT, SGT, WOZ, WW, 24.9.20;
Blick, CdT, NZZ, 25.9.20; LT, SGT, 26.9.20; So-Bli, SoZ, 27.9.20; AZ, 28.9.20; NZZ, 29.9.20
32) AB NR, 2020, S. 1761 ff.; AB NR, 2020, S. 1954; AB SR, 2020, S. 1011 ff. ; AB SR, 2020, S. 1069
33) AB NR, 2020, S. 2255
34) AB NR, 2022, S. 109 ff.; AB NR, 2022, S. 126 ff.; AB NR, 2022, S. 149 ff.
35) AB NR, 2022, S. 1149 ff.; AB NR, 2022, S. 1172 ff.; AB NR, 2022, S. 1180 ff.
36) BO CN, 2019, p. 1936; BO CN, 2020, p. 1392
37) AB NR, 2017, S. 605 ff.; Lib, NZZ, 3.5.17
38) BO CN, 2020, p. 166 s.
39) AB NR, 2016, S. 1803; AB NR, 2017, S.456ff
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